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VOR\A/ORT
Die Ausbildungs- und Prüfungsvorsdrriften für die einzelnen Laufbahnen des
vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienstes und des kartographisdren Dienstes
sind inzwisdren neu gefaßt und mit den geltenden Vorsdrriften des Niedersädrsisdren
B€amtengesetzes und der Medersäd-rsisdren Laufbahnverordnung in Einklang
gebradrt worden oder werden in Kürze neu gefaßt werder. Nunmehr sollen die
Vorsdrriften über die Ausbildung und Prüfung der Vermessungsbeamten und der
vermessungs- und landkartented-rn,isdrcn Angestellten in Niedersachsen in Sonder-
hefte der ,,Nadrrid'rten der Niedersädrsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung"
aufgenommen werden. Derr vorgetragenea §7ünsdren, vor allem den Ausbildungs-
behörden und -stellen sowie dem Nadrwudrs zusammengefaßte Vorsdrriften bereit-
zustellen, wird somit entsprodren.

Die Sonderreihe ,,Ausbildu.ngs- und Prüfungsvorsdriften für den Vermessungs-
beruf in Niedersadrsen" soll die Hefte

höherer vermessungtedrnisdrer Verwaltungsdienst,

gehobener vermessungstedrnisdrer Verwaltungsdienst und
gehobener kartographisdrer Denst,
mittlerer vermessun gstedrnisd'rer Verwaltun gsdienst und
mittlerer kartographisdrer Dienst sowie

verrnessungs- und landkartentedrnisdre Angestellte

umfassen.

Die Ausbildungs- und Prüfungsvorsd'rriften für die Laufbahnen des gehobenen ver-
messungsted-rnisdren Verwaltungsdienstes und die Laufbahn des gehobenen karto-
graphischen Dienstes sind in das Sonderheft 611969 aufgenommeo worden. Im vor-
liegenden Heft - höherer vermessungstedrnischer Verwaltungsdienst - sind
ebenfalls nur die Ausbildungs- und Prüfungsvorsdrriften im engerea Sinne abge-
drud<t. Daneben bleiben die weiteren einsdrlägigen Redrts- und Verwaltungsvor-
sdriften auf dem Gebiete des Beamtenrechts, besonders das Niedersädrsisdre
Beamtengesetz (NBG) und die Niedersädrsisdre Laufbahnverordnung (NLVO), zu
beadrten.

De VerrnRefAPVO v. 30. 1. 1968 folgt in Aufbau, Inhalt und Stil wegen der
erforderlichen einheitlidren Handhabung der APVO für den höheren tedrnisdren
Verwaltungsdienst der Fadrridrtung Bauingenieurwesen v. 1.8- 1967 (Nieders. GVBI.
S. 257) und dem Vorsdrlag des Kuratoriums des Oberprüfungsamtes v. 26. 9. 1966.
Deshalb mußten audr gewisse Bedenken gegen die Fassung der §§ 20 Abs. 3 Satz 1,

24 Abs. 6 i.V.m. 29 Abs. 4 Bud'rst. b Nr. 3 und 28 Abs. 1 Satz 2 zurüd<gestellt
werden.

Das Sonderheft 3l1960 ist damit überholt.

Hannover, April 1969

Professor Dr.-lrg. habil. Dr.-lng. E.h. N i t t i n g e r
Leitender Mini steri alrat

im Niedersächsischen Ministerium des Innern
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Auf Grund des § 21 Abs. 2 des Niedetsädrsisdren Beamtengesetzes in der Fassung
vom l.luni19ü (Nieders. GVBI. S. 175) und des § 3 Abs.3 Satz 2 des G'esetzes
über die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster vom 8. November 1961
(Nieders. GVBI. S. 319) wird verordnet:

Abschnitt I

Allgemeines

§1
Geltungsbereidr

Dese Verordnung regelt die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höüreren
tedrnisdren Verwaltungsdienstes der Fadridrtung ,,Vermessungs- und Uegensd'rafts-
wesen " (tröherer vermessun gstedrnisdrer Verwaltungsdienst).

§2
Einstellungsvoraussetzungen

(1) In den Vorbereitungsdienst für den höheren vermessungstedrnisdren Venvaltungs-
dienst kann eingestellt werden, wer

1. die gesetzlidren Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis er-
füllt,1)

2. an einer deutsdren wissensd'raftlidren Fl,odrsdrule die Diplom-Hauptprüfung der
Fadrridrtung,,Vermessungswesen " bestanden hat,

3. nadr seiner Persönlidrkeit und seiner Gesamtbildung für den höheren vermes-
sungstedrnisd, en Verwaltun gsdienst geeignet ersdteint.

(2) Der Minister des Innern kann eine Prüfung an einer ausländisdren Hodrsdrule,
die der Diplom.Hauptprüfung der Fadrridrtung ,,Vermessungswesen" an einer deut-
sdren wissensduftlidren Hodrsdrule entspridrt, im Einvernehmen mit dem Kultus-
minister als gleidrwertig anerkennen.

(3) Der Bewerber soll in der Regel bei der Einstellung in den Vorbeitungsdienst das
35., als Schwerbesdrädigter das 40. Lebensjahr nod'r nidrt vollendet haben2).

§3
Bewerbung

(1) Die Bewerbung um Einstellung in den Vorbereitungsdienst soll spätestens zwei
Jahre nadr Bestehen der Diplom-Hauptprüfung oder einer als gleidrwertig anerkann-
ten Prüfung bei der Einstellungsbehörde (§ 4) eingereidrt werden2).

(2) Der Bewerbung sind beizufügen'

I. De Geburtsurkunde, von verheirateten Bewerbern audr die Heiratsurkunde;

t) vgl.§9Nrn. lund2NBG
2) vgl. aber § 30 Satz 2 NLVO i. d. F. v. 20. t. 1967 (Nieders. GVBI. S. 9)



2. ein vom Bewerber eigenhändig gesdrriebener Lebenslauf;

3. das Zeugnis über den Nadrweis der Hodrsdrulreifel);

4. die Belegbüd'rer der wissensdraftlidren Hodrsdrulen;

5. das Zeugnis über die Dplom-vorprüfung und die Diplom-Hauptprüfung einer

deutsdten wissensdraftlidren Hodrsdrule oder die Zeugnisse über die entspredren-

den Prüfungen an einer ausländisdren Hodtsdrule;

6. die Urkunde über die Verleihung des Grades eines Diplomingeaieurs, Urkunden
über andere akademisdre Grade;

7. Belege über die praktisdre Tätigkeit, die vor der Diplom-Hauptprüfung gefordert
wirdz), und über berufliche Tätigkeiten;

8. der Nadrweis, daß der Bewerber Deutsdrer im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des

Grundgesetzes ist, sofern Zweifel hieran bestehen;

9. ein Erklärung des Bewerbers, ob er geridrtlidr bestraft oder ob gegen ihn ein
geridrtlid'res Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltsd'raft

anhängig ist;

10. zwei Lid-rtbilder (4 x 6 cm) aus neuester Zeit;

11. ein Zeugnis eines Amtsarztes, beamteten Arztes oder Vertrauensarztes mit der
Feststellung, daß der Bewerber die für den Vermessungsdienst erforderlidre
gesundheitlidre Eignung, vor allem ausreid'rendes Seh-, Farbuntersdreidungs-
und Hörvermögen, oder als Sdrwerbesdrädigter ein Mindestmaß an körperlidrer
Rüstigkeit besitzt.

(3) Können die erfdrderlidren Urkunden nidrt vorgelegt werdea, so kann der Nadr-
weis ihres Inhalts auf andete §7eise erbradrt werden.

(4) Die Einstellungsbehörde holt einen Strafregisterauszug ein.

§4
Einstellungsbehörden

Einstellungsbehörden sind die Regierungspräsidenten (Präsidenten der Verwaltungs-
bezirke).

§5
Dienstverhältnis

(1) Die Einstellungsbehörde ernennt den Bewerber unter Berufung in das Beamten-
verhältnis auf \Tidemrf zum Vermessungsreferendar.

(2) Der Referendar leistet bei seinem Dienstantritt den Dieasteid. tlber die Vet-
eidigung ist eine Niedersdrrift zu den Personalakten zu nehmen.

(3) Der Referendar erhält Unterhaltszusdruß nadr den geltenden Vorsdrriften.

r) Wegen Zugang yon Absolventen der IngenieurakademieB zum HoÖsdrulstudium vgl. Erl. d. Nds.
KultM v. 22. ?. 1961 (Nds. MBl. S. 7.39)

t) vgl. Anhang 2 und AnLang 3 unter II § 2 Abs. 1
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§6
Entlassung aus dem Beamtenverhältnis

(1) Der Referendar kann entlassen werden, wenn ein widrtiger Grund vorliegt (§§ 40,
41 NBG), besonders wenn

a) er sidr durdr tadelhafte Führung unwürdig zeigt, im Denst belassen zu werden,

b) seine Leistungen so mangelhaft sind, daß er das Ziel des Vorbereitungsdienstes
voraussidrtlidr nidrt erreidren wird,

c) er es sdruldhaft versäumt, die Zulassung zur zweiten Staatsprüfung fristgemäß
zu beantragen (§ 21 Abs. l).

(2) Uber die Entlassung entsdreidet die Einstellungsbehörde.

§7
Beendigung des Beamtenverhältnisses

Hat der Referendar die zweite Staatsprüfung bestanden, endet sein Beamtenverhältnis
mit Ablauf des Tages, an dem ihm das Ergebnis der Prüfung bekanntgegeben wird.
Das gleidre gilt, wenn der Referendar die §(iederholungsprüfung nidrt bestanden hat.

Abschnitt II
Vorbereitungsdienst

§8
Ziel des Vorbereitungsdienstes

(1) Ziel des Vorbereitungsdienstes. ist es, Nadrwudrskräfte für den höheren ver-
messungstedrnisdren Verwaltungsdienst auszubilden. Es sollen verantwortungs-
bewußte Persönlidrkeiten herangebildet werden, die den Anforderungen an eine
leitende Tätigkeit gewadrsen sind.

(2) Der Referendar ist mit den Aufgaben eines höheren vermessungsted'rnisdren Ver-
waltungsbeamten vertraut zu madren. Neben dem Fadrwissen soll das Verständnis
für staatspolitisdre, redrtlidre, wirtsdlaftlidre, kulturelle und soziale Fragen gefördert
werden.

(3) Das Ziel der Ausbildung bestimmt Maß und Art der dem Referendar zu über-
tragenden Arbeiten.

§9
Dauer des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre und sedrs Monate. Er wird gekürzt
um drei Monate der praktisdren Tätigkeit, die Voraussetzung für die Ablegung der
Diplorn-Hauptprüfung ist. Zeiten einer beruflidren Tätigkeit nadr Bestehen der
Diplom-Hauptprüfung, die für die Ausbildung fOrderlidr sind, können bis zu neun
Monaten angeredrnet werden. Förderlidr sind nur soldre Tätigkeiten, die geeignet
sind, die Ausbildung in einzelnen Absdrnitten ganz oder teilweise zu ersetzen.
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(2).Der regelmäßige Vorbereitungsdienst kann von der Einstellungsbehörde ver-

längert werden, wenn

1. der Referendar nodr nidrt für genügend vorbereitet eradrtet wird oder

2. aus anderen Gründen, besonders wegen längerer Krankheit oder Beudaubung, eine

Verlängerung angebradrt ersdreint. Urlaub aus besonderen Anlässen und Krank-
heitszeiten innerhalb eines Ausbildungsjahres bis zu insgesamt einem Monat
führen nidrt zu einer Verlängerung des Vorbereitungsdienstes.

§10
Einteilung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sidr in folgende Ausbildungsabsdrnitte,

I. Liegensd-raftskataster,

II. Flurbereinigung und ländlidre Siedlung,

III. Raumordnung, Landesplanung und Städtebau,

IV. Landesvermessung einsdrl. Kartographie und Neuvernessung,

Y . Zur Vertiefung in einem der Ausbildungsabsdrnitte I, II, III oder IV,

VI. Regierungspräsident (Präsident des Verwaltungsbezirks), Verwaltungslehrgang,
häuslidre Prüfungsarbeit.

(2) Spätestens bis zum Ende des Ausbildungsabsdrnitts, der als zwerter abgeleistet
wird, soll sidr der Referendar entsdreiden, in weldrem Absdrnitt er vertieft aus-

gebildet werden will.

(3) Die Ausbildungsdauer für die einzelnen Absdrnitte, ihre Reihenfolge, die Aus'
bildungsstellen und der Ausbildungsstoff ergeben sidr aus der Anlage 1.

§ 11

Ausbildungsbehörden, Ausbildun gsstellen

(1) Ausbildungsbehörden sind die in § 4 genannten Einstellungsbe{rörden.

(2) De Ausbildungsbehörden bestimmen die Stellen, bei denen der Referendar
nadr dem Ausbildungsplan (§ 14) auszubilden ist (Ausbildungsstellen); sie über-
weisen ihn nadr vorheriger Abspradre mit den Ausbildungsstellen. Begründeten
§7ünsdren des Referendars auf Zuweisung zu anderen Ausbildungsstellen kann ent-
sprodren werden.

§ 12

Leitung der Ausbildung

Der Leiter der Ausbildungsbehörde ist Dienstvorgesetzter des Referendars. Er be-
stellt einen persönlidr und fadrlidr geeigneten Beamten seiner Behörde zum Aus-
bildungsleiter, der durdr die zweite (Große) Staatsprüfung die Befähigung zum
höheren vermessungstedrni§dren Verwaltungsdienst erworben hat. Der Ausbildungs-
leiter lenkt und überwadrt die gesamte Ausbildung. Die Ausbildung im einzelnen
obliegt dem Leiter der Ausbildungsstelle oder dem von ihm Beauftragten.
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§ t3
Besd'räftigungsnadrweis, Ubersidrt über den Vorbereitungsdienst

(1) Der Referendar hat einen Besdräftigungsnadrweis nadr vorgesdrriebenern Vor-
drud<r) zu führen und darin eine Ubersidrt über seine wesentlidren Tätigkeiten zu

geben. Der Nadrweis ist monatlidt dem Leiter der Ausbildungsstelle oder dem von
ihm Beauftragten und vierteljährlidr der Ausbildungsbehörde zur Prüfung und Be-

sdreini gung vorzulegen.

(2) Die Ausbildungsbehörde führt für jeden Referendar eine tlbersidrt über den Vor-
bereitungsdienst nadt vorgesdrriebenem Vordrud<l).

§14
Ausbildungsplan

Die Ausbildungsbehörde hat unter Berüd<sidrtigung des Rahmenausbildungsplans
(Anlage t) für jeden Referendar vor Beginn der Ausbildung einen Einzelausbildungs'
plan aufzustellen, der die Absdrnitte,Zeitet und Ausbildungsstellen bestimmt. Der
äem Referendar zustehende Urlaub soll redrtzeitig im Einzelausbildungsplan fest'
gelegt werden. Eine Ausfertigung dieses Plans ist dem Referendar auszuhändigen.

§ 15

Ausbildung in den Ausbildungsabsdrnitten

(1) Die Ausbildungsstellen sollen den Referendar in ihre Aufgaben einführen undüber
die widrtigsten Redrtsgrundlagen, Verwaltungsvorsdrriften und die Organisation
unterridrten. Der Referendar soll verantwortlidr handeln und wirtsdraftlidr arbeiten
lernen und sidr im freien Vortrag üben. Nadr dem Stande seiner Ausbildung sollen
ihm Arbeiten übertragen werden, die er selbständig zu erledigen haf).

(2) In allen Ausbildungsabsdrnitten ist besonderer §7ert darauf zu legen, daß der
Referendar sidr im Sdrriftverkehr vervollkommnet; er soll den Gesdräftsgang

kennenlernen und audr an Terminen und Verhandlungen teilnehmen.

(3) Im Ausbildungsabsdrnitt I soll det Referendar beim Grundbudramt die Einridr-
tung und Führung des Grundbud,s und die gesdraftliche Behandlung von Grund-
budrsadren kennenlernen. Die Ausbildung in der Neueinridrtung des Flurkarten-
werks (Neuvermessung) übernimmt in der Regel das Niedersächsisdre Landesver-
waltungsamt - Landesverrnessung -; der Referendar kann audr einer anderen
Dienststelle, die sold,e Arbeiten durdrführt (2. B. Katasteramt, Nieders. Kulturamt,
kommunale Vermessungsstelle), überwiesen werden.

(4) Der Sdrwerpunkt der Ausbildung im Absdrnitt II ist auf die planerisdren Arbeiten
zu legen. Hierbei ist die Flurbereinigung in ihrer Verzahnung mit den übrigen Raum-
ordnungsmaßnahmen besonders herauszustellel.

(5) Der Referendar kann während des Ausbildungsabsdrnitts III zu einem Lehrgang
an ein Institut für Städtebau überwiesen werden. §?'er eine vertiefte Ausbildung im

1) vgl. Anhang 5
2) vgl. DV Nr. 4.6
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Absdrnitt III gewählt hat, soll Gelegenheit erhalten, in die allgemeinen tedrnisdren
Aufgaben einer Kommunalverwaltung (Planung, Bauaufsid'rt, Straßenbau usw.) Ein-
blid< zu nehmen. Er ist verpflid,tet, an eiflem Lehrgang bei einem Institut für Stlidte-
bau teilzunehmen.

(6) Die Ausbildung in der Landesvermessung einsd'rließlidr Kartographie (Ab-
sdrnitt IV) übernimmt in de1 Regel das Niedersädrsisdre Lande.sverwaltungsamt

- Landesvermessung -.
§16

Ubungsarbeiten, Fremdspradren

(1) §[ährend der Ausbildung hat der Referendsl - ehns vom Dienst befreit zu
sein - zwei Ubungsarbeiten aus versdriedenen Prüfungsfädrern (Anlage 2) mit
zwei- bis dreiwödriger Frist anzufertigen. Er soll hierbei seine Fähigkeit nadrweisen,
Aufgaben aus der Praxis der Verwaltung und tedrnisdre, wirtsdrafdidre oder andere
einsdrlägige Fragen kurz und verständlidr zu behandeln.

(2) Die Aufgaben sind von dem Ausbildungsleiter oder mit seiner Zustimmung von
dem Leiter der Ausbildungsstelle oder dem von ihm Beauftragten auszuwählen und
dem Referendar auszuhändigen. Der Referendar kann die Prüfungsfädrer, aus denen
die Aufgaben zu wählen sind, vorsdrlagen. Die Ubungsarbeiten sind durdr den l.eiter
der Ausbildungsstelle oder den von ihm Beauftragten und absdrließend durdr den
Ausbildungsleiter zu beurteilen und mit einer der in § 28 Abs. 3 festgesetzten Noten
zu bewerten. §/ird die Ubungsarbeit mit ,,mangelhaft" oder sdrledrter bewertet, ist
eine neue Aufgabe zu stellen. Die Arbeiten sind bis zum Ende des Vorbereitungs-
dienstes aufzubewahren.

(3) Der Referendar soll seine Kenntnisse in einer Fremdspradre soweit vertiefen, daß
er sidr in ihr mündlidr und sdrriftlidr verständigen kann.

§17
l,ehrvorträge und Lehrgänge

Die Ausbildung des Referendars wird
Lehrgänge ergänzt und gefördert. Der
iiben.

durch Vorträge/ seminaristische Ubungen und
Referendar soll sich hierbei im freien Vortrag

§ 18

Beurteilungen während des Vorbereitungsdienstes

(1) Jede Ausbildungsstelle beurteilt den Referendar nadr Absdrluß des bei ihr ab-
geleisteten Absdrnitts oder Teilabsdrnitts nadr seiner Leistung und Führung sowie
nadr Dauer und Art der Besdräftigung. Die Beurteilung muß erkennen lassen, ob das
Ziel des Ausbildungsabsdrnitts erreidrt ist; besondere Fähigkeiten oder Mängel sind
zu vermerkenl).

(2) Die Ausbildungsbehörde hat sidr am Sdrluß der Ausbildung in einer zusamme-n-
fassenden Beurteilung zu äußern. Diese soll über die Ergebnisse der Ausbildung, die

1) vgl. audr §§ 45, 46 NLVO und Gemeins. RdErl. v. l. 3. 68 (Nds. MBl. S. 230)
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Allgemeinbildung des Referendars, seine Charaktereigensd,aften und seine Fähigkeit
zum freien Vortrag Aufsdrluß geben.

(3) Die Beurteilungen sind dem Referendar bekanntzugeben und zu den Personal-
akten zu nehmen,

Abschnitt III
Zw eite (Große) Staatsprüf ung

§19
wed< der Prüfung

In der zweiten (Großen) Staatsprüfung hat der Referendar nadrzuweisen, daß er
seine auf der Flodrsdrule erworbenen wissensdraftlidren Kenntnisse anzuwenden
versteht und mit den Aufgaben seiner Laufbahn, mit den einsdrlägigen Redlts-, Ver-
waltungs- und technisdren Vorsdriften sowie mit dem Gesdräftsgang bei Offentlldren
Verwaltungen vertraut ist.

§20
Oberprüfungsamt, Prüfungsaussdruß

(1) Die Prüfung wird bei dem Oberprüfungsamt fttr die höheren tedrnisdren Ver-
waltungsbeamten, Frankfurt (Main), abgenommenl).

(2) Die Prüfung ist vor einem Prüfungsaussdruß abzulegen, der für die l-aufbahn
des höheren vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienstes gebildet wird.

(3) Der Prüfungsaussdruß besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und min-
destens drei Prüfern. Dem Aussdruß soll nad, Mögli&keit ein Prüfer des l.andes
angehören, in dem der Referendar überwiegend ausgebildet worden ist. Als Prüfer
sollen nur Beamte des höheren Denstes, die eine zweite (Große) Staatsprüfung ab-
gelegt haben, oder Hodrsdrulprofessoren bestellt werden.

(4) Der Prüfungsaussdruß entsdreidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleidrheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aussdrlag.

§21
Meldung zur Prüfung

(1) Der Referendar hat innerhalb von zwei §flodren nadr Aufforderung durdr die
Ausbildungsbehörde einen Antrag auf Tulassung zur zweiten (Großen) staatsprüfung
rradr vorgesdrriebenem Vordrud<2) bei der Ausbildungsbehörde einzureidren und
den Besdräftigungsnachweis beizufügen. Die Ausbildungsbehörde hat dem Referen-
dar den Termin für den Antrag unter Hinweis auf die Folgen einer versäumnis (s 6
Abs. 1) sdrriftlidr mitzuteilen.

(2)_Die Ausbildungsbehörde übersendet den Antrag mit einem Begleitsdrreibenr) so
redrtzeitig dem Oberprüfungsamt, daß er zwei Monate vor Aushändigung der Auf-

1) vgl. Nr. 4 und Anhang I
s) vgl. Anhang 5
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gabe (§ 24) dem Oberprüfungsamt vorliegt. Dem Antrag sind die Personalakten, die

übersidrt über den Vorbereitungsdienst, der Besdräftigungsnadrweis, die Ubungs-
arbeiten und die Beurteilungen beizufügen.

§22
Zulassung zur Prüfung

(1) Der Präsident des Oberprüfungsamtes entsdreidet auf Grund der von der Aus-
bildungsbehörde beigefügten Untedagen (§ 21 Abs. 2) über die Zulassung zur Prü-
{ung. Zw Prüfung dürfen nur Referendare.zugelassen werden, die den Vorberei-
tungsdienst bis dahin erfolgreidr abgeleistet haben.

(2) Das Oberprüfungsamt leitet den Zulassungsbesdreid zusammen mit der Aufgabe
für die häuslidre Prüfungsarbeit der Ausbildungsbehörde zur Aushändigung an den
Referendar zu. De von ihr dem Zulassungsantrag beigefügten Unterlagen werden
gleidrzeitig zurüd<gegeben. Sie sind zu vervollsfändigen und dem Oberprüfungsamt
mit der absdrließenden Beurteilung (§ 18 Abs. 2) unmittelbar nadr Beendigung der
Gesamtausbildung wieder zuzuleiten.

§23
Art der Präfung

(1) Die Prüfung besteht aus

der häuslidren Prüfungsarbeit,

den Aufsidrtsarbeiten,

der mündlidren Prüfung.

(2) Soweit Gegenstände der Prüfung durdr besondere Verhältnisse eines Landes
(2. B. Landesredrt, Vermessungswerke) weseartlidr bestimmt werden, sind die'Ver-
hältnisse des Landes zu berüd<sidrtigen, in dem der Referendar ausgebildet worden ist.

§24
Häusliche Prüfungsarbeit

(1) Der Referendar soll durdr die häuslidre Prüfungsarbeit zeigen, daß er eine
größere Aufgabe aus der Praxis ridrtig erfassen, vollständig lösen und das Ergebnis
klar darstellen kann. Eine knappe Fassung des Textes ist anzustreben.

(2) Das Oberprüfungsamt stellt die Aufgabe in der Regel aus dem Gebiet, in dem der
Referendar vertieft ausgebildet worden ist (§ 1 0).

(3) De Aufgabe wird dem Referendar während des Ausbildungsabsdrnitts VI (An-
lage I ) durdr die Ausbildungsbehörde ausgehändigt.

(4) Der Referendar hat die häuslidre Prüfungsarbeit innerhalb von adrt Vodren
nadr dem Tage der Aushändigung anzufertigen und dem Oberprüfungsamt unmittel-
bar zv übersenden; sie soll spätestens sedrs rü(/ochen vor Absdrluß der Ausbildung
eingereidrt sein. Die Frist wird durdr Aufgabe bei einem Postamt gewahrt. Beim
Vorliegen triftiger Gründe kann der Präsident des Oberprüfungsamtes die Frist um
hödrstens zwei Monate verlängern. Der Referendar hat in diesem Falle unverzüglidr
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einen Antrag über seine Ausbildungsbehörde, die dazu Stellung nimmt, an das Ober-
prüfungsamt zu ridrten. Bei längerer Verhinderung hat der Refercndar ersatzweise

eine neue Aufgabe zu bearbeiten.

(5) Der Referendar hat in einer dem Textteil vorzuheftenden Erklärung zu versidtern,
daß er die Arbeit in allen ihren Teilen ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung
anderer als der in der Quellenangabe aufgefilhrten Unterlagen angefertigt hat; alle
Ausarbeitungen müssen seine Untersdrrift tragen.

(6) Hat der Referendar die häuslidre Prüfungsarbeit nidrt redrtzeitig eingereidrt,
oder ist sie nidrt mindestens mit ,,ausreidtend" bewertet und damit nidrt angerommen
worden (§ 28 Abs. 1 Satz 2), so hat er innerhalb eines Monats nadr Erhalt eines ent-
spredrenden Besdreides des Oberprüfungsamtes eine neue Aufgabe zu beantragen.

(7) Der Referendar kann die häuslidre Prüfungsarbeit frühestens drei Jahre nadr der
Prüfung zurüd<vedangen. Gesdrieht dies nidrt, kann sie nadr einem weiteren Jahr
vom Oberprüfungsamt vernidrtet werden.

§25
Aufsidrtsarbeiten

(l) Der Referendar soll durdr die Aufsidrtsarbeiten, z. B. zeidrnerisdre Entwürfe,
Beredrnungen, Behandlungen von Themen aus Verwaltung und einsdilägigem Redrt,
zeigen, daß er Aufgaben aus der Praxis rasdr und sidrer erfassen, in kurzer Frist mit
den zugelassenen Hilfsmitteln lösen und das Ergebnis knapp und übersidrtlidr dar-
stellen kann.

(2) Zu densdrriftlidren Arbeiten unter Aufsidrt wird ein Referendar nur zugelassen,
wenn der Prüfungsaussd,uß die häuslid're Prüfungsarbeit mindestens mit ,,aus-
reidrend" bewertet hat. Der Referendar wird zu diesem Teil der Prüfung spätestens
zwei §Todren vorher sdriftlidr geladen.

(3) Insgesamt sind aus versdriedenen Prüfungsfädrern (Anlage 2) vier Aufsidrtsarbei-
ten zu je sedrs Stunden, davon eine aus dem Gebiet Verwaltung und Redrt und eine
aus dem Gebiet, in dem der Referendar vertieft ausgebildet worden ist, an vier auf-
einanderfolgenden §(/erktagen zu fertigen. De zugelassenen Hilfsmittel werden in
der Regel zur Verfügung gestellt. \7enn der Referendar selbst Hilfsmittel mitbringen
soll, werden sie ihm in der ladung zur Prüfung ausdrüddidr benannt. Andere mit-
geführte Hilfsmittel sind vor Aushändigung der Aufgabe beim Aufsidrtführenden
zu hinterlegen.

(4) Das Oberprüfungsamt leitet die Aufgaben der Ausbildungsbehörde zur). Dese
gibt sie im versdrlossenen Umsdrlag an den die Aufsidlt führenden Beamten weiter,
der sie bei Beginn der Prüfung dem Referendar aushändigt. Mit der Aufsidrt ist ein
Beamter des höheren Dienstes zu beauftragen.

(5) Spätestens mit Ablauf der Bearbeitungsfrist hat der Referendar die mit seiner
Untersdrrift versehene Arbeit mit allen Zwisdrenberedrnungen dem die Aufsidrt
führenden Beamten abzuliefern.

1) vgl. jedo& DV Nr. 7.1
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(6) Der aufsiötführende Beamte fertigt am selben Tage über den Verlauf der Prüfung

eine Niedersdrrift an und vermerkt in ihr jede Llnregelmäßigkeit. Die Arbeiten sind

bei der Ausbildungsbehörde sofort unter Versdrluß zu nehmen und nadr Beendigung

der sdrriftlidren Prüfung mit den Niedersdrriften durdr Einsdrreiben dem Ober'
prüfungsamt zu übersendenl).

§25
Mündlidre Prüfung

(1) Die mündlid're Prüfung soll §fissen und Können des Referendars - entspredrend
der Anlage 2 -, vor allem sein Verständnis für die Zusamm'enhänge, erkennen
lassen. Sie soll audr Gelegentrreit.geben, ein Bild von seiner Persönlidrkeit zu ge'

winnen.

(2) Der Referendar wird zur mündlidren Prüfung, die sidr auf zwei Tage verteilt,
vom Oberprüfungsamt sdrriftlidr geladen. Bis zu drei Referendare können zusammen

geprüft werden.

(3) Der Prüfstoff in den einzelnen Prüfungsfäd,erri ist dem Prüfstoffverzeidmis
(Äilage 3) zu entnehmen. Die in Anlage 2 genannte Prüfungsdauer von sedrseinhalb

Stunden gilt ftir die gleidrzeitige Prüfung von drei Kandidaten; sie kann bei weniger
Kandidaten angemessen gekürzt werden. Ist es zur eindeutigen Beurteilung der Lei-
stungen eines Referendars notwendig, so kann der Prüfungsaussdruß die Prüfungs-
zeiten verlängern.

(4) Als Abschluß der mündlidren Prüfung hat der Referendar einen Vortrag von
höd-rstens zehn Minuten zu halten. Das Thema wird aus dem Fadrgebiet des Referen-
dars oder gegebenenfalls audr aus einem ihn sonst interessierenden Gebiet entnom-
men und ist ihm mindestens zwanzig Minuten vorher bekanntzugeben.

(5) Bei der mündlidren Prüfung, nidrt dagegen bei der Sdrlußberatung, können Beauf-
tragte der obersten Dienstbehörde des Referendars und Ausbildungsleiter zugegen
sein.

§27
Unterbrechung der Prüfung

(1) Kann der Referendar nidt zur sdrriftlidren oder mündlidren Prüfung ersdreinen
oder muß er sie unterbredren, so ist das Oberprüfungsamt unverzüglidr unter An-
gabe der Cründe zu verständigen. \flerden diese vom Präsidenten als triftig an-
erkannt, gelten die bis dahin abgesdrlossenen Teile der sdrriftlidren und mündlidren
Prüfung als abgelegt. Die Prüfung wird sobald wie möglidr fortgesetzt.

(2) §flenn der Referendar ohne triftigen Grund nidrt zur Prüfung ersdreint oder sie
abbridrt, gilt die Prüfung als nidrt bestanden. Der Referendar hat alle Aufsichts-
arbeiten und die mündlidre Prüfung zu wiederholen.

1) vgl. jedodr DV Nr. 7.1
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§28
' Bewertung der Prüfungsleistungen im einzelnen

(1) Die häuslidre Prüfungsarbeit und die Aufsidrtsarbeiten werden von einern Erst-
und einem Zweitprüfer, die Leistungen in den Fädrern der mündlidren Prüfung von
den jeweiligen Prüfem bewertet. rVenn einer der beiden Prüfer die häuslidre Prü-
fungsarbeit nidrt mit mindestens ,,ausreidrend" bewertet, so entsd,eidet der Vor-
sitzende des Prüfungsaussdrusses, ob die Arbeit angenommen werden kann.

(2) Die häuslidre Prüfungsarbeit und die Aufsidrtsarbeiten sind sdriftlidr - mit
ßegründung - zu bewerten.

(3) Bei der Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen gelten folgenie Noten:

sehrgut (1):einebesondershervorragendeLeistung;
gut (2) : eine erheblidr über dem Durdrschnitt liegende Leistung;
befriedigend (3) : eine über dem Durdrsdrnitt liegende Leistung;
ausreidrend (4) : eine Lcistung, die durd, sdrnittlidren Anfordenrngen entspridrt;
mangelhaft (5) : eine Leistung mit erheblidren Mängeln;
ungenügend (6) : eine völligunbraudrbare Leistung.

§29
Sdrlußberarung, Feststellung der Prüfungsurteile

(1) Der Prüfungsaussdruß beurteilt die häuslidre Prüfungsarbeit, die Aufsidrtsarbeiten
und die mündlidren Einzelleistungen endgültig, er bildet eine zusammenfassende
Note für die Aufsidrtsarbeiten und setzt das Gesamturteil fest.

(2) Für das Gesamturteil gelten folgende Noten:
sehr gut bestanden,
gut bestanden,
befriedigend bestanden,
bestanden,

nidrt bestanden.

(3) Für die Bildung des Gesamturteils zählen die häuslidre Prüfungsarbeit und die
zusammenfassende Note der Aufsidrtsarbeiten jeweils wie zwei Fädrer der münd-
lidren Prüfung. In Grenzfällen geben die Beurteilungen während der Ausb'ildung und
der Gesamteindru& - hierzu gehört audr der Vortrag (§ 26 Abs.4) - den Aus-
sdrlag.

(a) a) De Prüfung ist nidrt bestanden, wenn

1. die zusammenfassende Note in den Aufsidrtsarbeiten oder die Note in einem der
mündlidren Prüfungsfädrer,,ungenügend" ist,

2. die zusammenfassende Note in den Aufsid,tsarbeiten oder die Note in drei
Fädrern der mündlidren Prüfung ,,mangelhaft" ist,

3. die Note in einem Fad'r der mündlidren Prüfung ,,mangelhaft" ist und im gleidren
Prüfungsfadr eine Aufsichtsarbeit angefertigt und mit ,,mangelhaft,, odir ,,un-
genügend" beurteilt wurde.
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4. ein Fadr der mündlidren Prüfung mit der Note ,,mangelhaft" bewertet wird,
es sei denn, daß ein AusgleicJr durdr Bewertung mit der Note ,,gut" in einem

oder ,,befriedigend" in zwei Fädrern gegeben ist; in gleicher §reise ist der
Ausgleidr ftir äie Note ,,mangelhaft" in einem weiteren Fadr der mündlidren
Prüfung möglidr.

5. in einem wiederholten Fadr wiederum keine ausreidrende Note erzielt worden ist.

b) Die Prüfung gilt als nidrt bestanden, wenn

l. der Referendar ohne triftigen, vom Oberprüfungsamt anerkannten Grund zur
sdrriftlidren oder mündlidren Prüfung nidrt ersdreint
oder
einen dieser Prüfungsteile abbridrt (§ 27 Abs. 2),

2. der Referendar nad.r s 32 Abs. 1 von der weiteren Teilnahme an der Prüfung aus-

gesdrlossen worden ist,

3. der Referendar die zweite Aufgabe für die häuslidre Prüfungsarbeit nidrt frist-
gemäß beantragt (§ 24 Abs. 6) oder diese fubeit nidrt fristgemäß einreidrt, oder
wenn sie niöt mindestens mit ,,ausreidrend" bewertet worden ist.

(5) tlber den Prüfungshergang ist eine Niedersdrrift anzufertigen, in der die Einzel-

bewertungen und die Prüfungsurteile festgehalten werden. Die Niedersdrrift ist von
dem Vorsitzenden des Prüfungsaussdrusses zu unterzeidrnen. Sie ist, wie die Beurtei-
lung der häuslidren Prüfungsarbeit und die Aufsidrtsarbeiten einsdrließlidr Beurtei'
lungen, Bestandteil der Prüfungsakten.

(6) Im Ansdrluß an die mündlidre Prüfung gibt der vorsitzende des Prüfungsaus-
sdrusses dem Referendar das Ergebnis der Prüfung bekannt. Hat er die Prüfung be-

standen, erhält er hierüber eine Besdreinigung. Das Prüfungszeugnis enthält die

Einzelnoten und das Gesamturteil; es wird von dem Präsidenten des Oberprüfungs-
amtes unterzeidrnet und ist mit dem Siegel zu versehen.

§30
§Tiederhokmg der Prüfung

(1) Hat der Referendar die Prüfung nidrt bestanden, so darf er sie einmal wieder-
holen. De §Tiederholung erstred<t sidr zumindest auf die Fäd,er der mündlidren
Prüfung mit den Noten ,,ungenügend" und ,,mangelhaft" und auf alle Aufsidrts-
arbeiten, wenn die zusammenfassende Note ,,ungenügend" oder ,,mangelhaft"
lautet. Darüber hinaus kann der Prüfungsaussdruß bei überwiegend ungenügenden
und mangelhaften Leistungen die §Tiederholung der gesamten mündlid,en Prüfung,
gegebenenfalls audr der Aufsidrtsarbeiten, besdrließen. Er beffndet ferner darüber,
i-n 

-*eldren 
Abschnitten die Ausbildung einer Ergänzung bedarf und sdrlägt die Dauer

der zusätzlidren Ausbildung vor. Sie soll mindestens drei Monate dauern. Der
Referendar hat zwei Monate vor Beendtgung der zusätzlidren Ausbildung die Zu-
lassung zur Viederholungsprüfung zu beantragen; im übrigen gilt § 21 entspredrend.

(2)'Hat ein Referendar aud, die §üiederholungsprüfung.nidrt bestanden, so kann das

Kuratorium des Oberprüfungsamtes eine zweite \Tiederholung zulassen, wenn dies
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von dem Minister des Innern befürwortet wird. Das Gesudr soll bei der Einstellungs-
behörde eingereidrt werden.

§ 31

Prüfungsgebührl)

Vor Abnahme der Prüfung ist die vom Kuratorium des Oberprüfungsamtes fest.
gesetzte Gebühr zu enfiidlten.

§32
Verstöße gegen die Prüfungsordnung

(t) Versudrt der Referendar das Ergebnis der Prüfung durdr Täusdrung oder Be-
rlutzung nidrt zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung mit ,,ungenügend" zu bewerten. In sdrweren Fällen kann er durdr
Entsdreidung des Präsidenten des Oberprüfungsamtes im Einvernehmea mit dem
Vorsitzenden des Prüfungsaussdrusses von der Prüfung ausgesdrlossen werden; die
Prüfung gilt als nidrt bestanden. Als sdrwerer Fall zählt audl eine falsdre Versid're-
rung über die selbständige Anfertigung der häuslidren Prüfungsarbeit (§ 24 Abs. 5).

(2) Verstößt ein Referendar während der Fertigung der Aufsidrtsarbeiten ertreblidr
gegen die Ordnung, so ist er von dem aufsidrtfi,ihrenden Beamten zu verwarnen. Der
Präsident des Oberprüfungsamtes ist zu benadrridrtigen. In sdrweren Fällen kann
dieser im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Prüfungsaussdrusses den Referen-
dar von der weiteren Teilnahme an der einzelnen Prüfungsleistung aussdrließen.
Die Prüfungsleistung ist mit ,,ungenügend" zu bewerten. In der mündlidren Prüfung
steht das Aussdrließungsredrt dem Prüfungsaussdruß zu mit der Maßgabe, daß die
Prüfung als nidrt bestanden gilt.

(3) Hat der Refetendar bei der Prüfung getäusdrf und wird diese Tatsadre erst nadr
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Präsident des Oberprüfungs-
amtes mit Zustimmung des Kuratoriums audr nadlträglidl innertralb einer Frist von
drei Jahren nadr der Aushändigung des Prüfungszeugnisses die Prüfung als ,,nidrt
bestanden" erklären.

(4) Sofern die Verfehlungen nidrt Maßnahmen nadr § 6 nadt sidr ziehen, entsdreidet
der Präsident des Oberprüfungsamtes im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des
Prüfungsaussdrusses je nadr Sdrwere des Verstoßes über den Umfang der §Tieder-
holungsprüfung.

§33
§[irkungen der Prüfung

Der Referendar, der die Prüfung bestanden hat, erwirbt die Befähigung zum höheren
vermessuflSstedtnisdren Verwaltungsdienst und ist beredrtigt, die Berufsbezeid'rnung
,,Assessor des Vermessungsdienstes" zu führen.

2t
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Abschnitt lV

Ubergangs- und Sdrlußvorsdrriften

§34
Ubergangsvorsdrriften

(1) Referendare, die sidr bei Inkrafttreten dieser Verordnung im Vorbereitungs-

dienst befinden, betinden ihre Ausbildung nadr den bisher geltenden Bestimmungen.

Die Ausbildungsbehörde kann jedod-r auf Antrag den weiteren Vorbereitungsdienst
dieser Referendare den neuen Vorsdrriften angleidren'

(2) Für Referendare, deren Ausbildungspläne nidrt mehr umgestellt werden können,

gelten bezügli{ der Prüfungsfädrer und -zeiten der mündlidren Prüfung weiterhin
die bisherigen Bestimmungen.

§35
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit \flirkung vom 1 . April 1966 in Kraft.

(2) Vom selben Zeitpunkt an sind nidrt mehr anzuwenden,')

t. die Allgemeinen Vorschriften für den Vorbereitungsdienst der Referendare des

höheren tedrnisdren Verwaltungsdienstes (Mantelvorsdrriften),
Gemeins. RdErl. vom 24.3.1958 (Nds. Mbl. S. 250),

2. die Besonderen Vorsdrriften ftir den Vorbereitungsdienst der Referendare des

höheren vermessungsted'rnisdren Verwaltungsdienstes - Sondervorsduiften ,,Ver'
messungswesen", RäErl. d. Nds. Mdl vom 15.9. 1958 (Nds. MBl. S. 686),

3. die Prüfungsordnung für die Referendare des höheren tedrnisdren Verwakungs-
dienstes
Gemeins. RdErl. vom 17 . 3. 19 59 (Nds. MBl. S. 27 1),

4. der Gemeins. RdErl. vom 9. 7 . 1959 (Nds. MBl. S. 523).

r) Die Verordnunq über den Emerb der Befähigurg zum höhereD vermessungstedrBisöeD VerwaltuDgs'
dienst v. 21. l.-1957 (Nieders. GVBI. Sb I S. 250) soll durÖ eine Verordaung des LatrdesmiristeriuDs
aufgehoben werden.
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Ausb.-
Abschn.

Rahmenausbildungsplan

Fadrridrtung : Vermessungs- und Liegensdraftswesen

Ausbildungsstoff

Katasteramt,
Grundbuchamt

Grundbudramt

Land'e skultu rb eh ör de n

Kulturamt

Landeskulturamt

Anlage 1

(rv § 14)

Entstehung, Einrichtung und Fortfüh-
rung des Liegenschaftskatasters, Ver-
bindung mit dem Grundbuch, Liegen-
schaftsrecht, Fortftih run gsvermes sun gen
und Grenzfeststellungen (örtlidre und
häusliche Bearbeitung), Verwendung
der Nachweise des Liegenschaftskata-
sters ftir Verwaltung und §Tirtschaft,
Bodenschätzung und GrundstücJ<swert-
ermittlung, Einrichtung und Führung
des Grundbuchs, Neueinrichtung d"es

Liegenschaftskatasters, Behordenorga-
nisation, Kostenwesen, Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesen.

'fechnische, redrtliche und wirtschaft-
liche Grundlagen der Flurbereinigung
und landlichen Siedlung, Bewertungs-
verfahren, Entwurf des §7ege- und Ge-
wässernetzes, Neuzuteilung der Grund-
stücke, Aufstellung des Flurbereini-
gungsplans bzw. Siedlungseinteilungs-
plans, Veranschlagung, Verdingung uild
Ausbau der Anlagen. Organisation der
Landeskulturverwaltung, Finanzierung
der Flurbereinigungs- und Siedilungs-
verfahren, Behandlung von Beschwer-
den und §Tidersprüc}en. Teilnahme an
der Prüfung der \Wege- und Gewässer-
pläne, der Flurbereinigungs- und Sied-
lungspläne, Agrarrecht und Verfahrens-
vorschriften, Dienstaufsicht, Raumord-
nung und Flurbereinigung.
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davon t

etwa 2

II 22

davon : 12.

10

23

Dauer
CVodren)

Ausbildungsstellen



AusbildungsstellenDauer
(tVochen)

22

davon r 4
4
4
2

8

26

davon t 8

etwa: 4

Ausb.-
Abschn.

Kommunale
Planungsstelle,
Katasteramt,
Untere
Landesplanun gsb eh örde,
Landeskulturbehörde

Landesverwaltungsamt
Landesvermessung -

Dez. Trigonometrie
Dez. Topographie
Dez. Kartographie
Dez. Automation
Dez. Neuvermessung
(evtl. Katasteramt,
kommunale Vermes-
sungsstelle oder
Landeskulturbehorde)

Katasteramt,
Landesverwaltungsamt

- Landesvermessung -,Landeskulturbehörde,
Kommunale

ermessungs- oder
Liegenschaftsstelle
(Planungsstelle)
(nach \X/ahl)

Regierungspräsident
(Präsident des

Verwaltungsbezirks)
Häusliche
Prüfungsarbeit
Verwaltungslehrgang

117
: 27 Monate - 2 Jahre und 3 Monate

Anmerkung: Die Reihenfolge der Absdrnitte
tungslehrgang (Teilabsdtnitt VI)

24

Ausbildungsstoff

Raumordnung und Landesplanung,
Stadt- und Dorferneuerung, Bauleipla-
nung und Bodenordnung, Ermittlung
von GrundstücJ<swerten, Bauaufsidtt,
Kommunales Vermessungs- und Liegen-
schaftswesen
(evtl. Teilnahme an einem Lehrgang
bei einem Städtebauinstitut).

Aufbau und Erhaltung des Lage- und
Höhenfestpunktfeldes, geod:itisdre Be-

rechnung€n, Topographie, Photogram-
metrie, Kartographie einsdrl. der Fort-
führung der Landeskartenwerke, Re-

produktionstechnik und Kartendru&,
Neueinrichtung des Liegensdraftskata-
sters (besonders Neuvermessungen),
Zusammenarbeit mit anderen Fadr-
behörden qnd wissensdraftlidren Insti-
tuten, Arbeitsorgani sation.

Vertiefung in einem der Ausbi,ldungs-
abschnitte I, II, III oder IV.

Allgemeine Landesverwaltung, Dienst-
und Fachaufsicht sowie andere Auf-
gaben des Dezernats für Vermessungs-
und Katasterangelegenheiten, Berufs-
recht der Offentli,Cl bestellten Vermes-
sungsingenieure, Verfassungs- und Ver-
waltungsrecht, Beamten- und Tarifre&t,
Raumordnung und Landesplanung,
Städtebau, Bauaufsicht, Natursdrutz
und Landschaftspflege.

III

II, III, IV kann vertausdtt
kann vorverlegt werden.

werden. Der Verwal-



Anlage 2

(zu § 26 Abs. 1)

Prüfungsfädrer und Prüfungszeiten

Fadrridrtung : Vermessungs- und Liegensdraftswesen

Stunde

1 . Liegenschaftskataster llla
2. Flurbereinigung und landliche Siedlung lllt
3. Raumordnung, Landesplanung und Städtebau lrln
4. Landesvermessung einschl. Kartographie lrla

5. Verwaltung und Recht lrlz
r€Ir 6L lz

Anlage 3

(zu § 26 Abs. 3)

Präfstoffuerzeidrnis

ftir die Faüri6tung ,,Vermessungs- und Uegensüaftswesen"

1. Liegensüaftskataster

Gesdrid'rte des Liegenschaftskatasters

Einridrtung und Führung des Uegensd, aftskatasters, Redrtsgrundlagen

Vermessungen zur Einnichtung und Fortführung des Liegensdraftskatasters, Grenz-
feststellungen

Verbindung des Liegensdraftskatasters mit dem Grundbudr, Grundbudrredrt

Bodensdrätzung, Einheitsbewertung

Verwendung des Liegensdr#tskatasters für Zwed<e der Verwaltung und der \firt-
sdraft

2. Flurbereinigung und ländlidre Siedlung

Gesdridrdidre Entwicklung der Flurbereinigung

Technisdre, redrtlidre und wirtsd'raftlidre Grundlagen der Flurbereinigung und der
ländlidren Siedlung

Agrarredrt, Fragen der Agrarstruktur und der Dorferneuerung
Organisation der Landeskulturverwaltung

Entwurf und Ausbau der ländlid'ren \7ege und Gräben, Bodenverbesserungen

Bewertungsverfahren und Neuzuteilung der Grundstüd<e
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Aufstellung des Flurbereinigungsplans

Redrtsmittelverf ahren

Beridrtigung der öffendidren Büdrer auf Grund des Flurbereinigungsplanes

3. Raumordnung, Landesplanung und Städtebau

Raumordnung und Landesplanung

Bauleitplanung, Stadt- und Dorferneuenrng

Bau- und Bodenredrt

Bauordnung

Ersdrließung

Ermitdung von Gnrndstüd<swerten

Bodenordnung und Entei gnung

Natursdrutz und l.andsdraftspfl ege

Kommunales Vermessungs- und Liegensdraftswesen

4. Landesvermessutrg einsüt. Kartographie

Gesdridrte der deutsdren Landesvermessung

Grundlagen der Landesverrnessung, Aufbau und Erhaltung des [.age- und Höhen-
festpunktfeldes sowie des Sdrweregrundnetzes

Netzverdidrtungen
Höhenvermessungen

1'opo graphie und Photo grammetrie

In genieurtedrnisdre Vermessungen

Elektronisdre Verarbeitung der Vermessungsergebnisse

Entstehung, Herstellung und Fortführung der l.andeskartenwerke

Sonderkarten, thematisdre Karten

Reproduktionstedrnik
Urheber- und Vervielfältigungsredrt
Arbeisorganisation

5. Verwaltung und Redrtl)

Staatsrecht
Staatsbegriff , Staats[orm, Gewaltenteilung, Grundred'rte

Grundgesetz, Vodäuffge Niedersädrsisdre Verfassung

Gesetzgebung und Erlaß von Redrtsverordnungen

Internationale und supranationale Institutionen

r) vgl. Anhang 4
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Verwaltungsrecht
Gliederung der Verwaltung im. Bund, in den Ländern undin den Gemeinden

Cesetzmäßigkeit der Verwaltung, Verwaltungsakte

Verwaltungszwang

Kommunalred'rt

Redrts- und Fadraufsidrt

Denstanweisungen

Privatrecht
Grundzüge des bürgerlidren Redrts

Liegensdraftsredrt, besonders Redrtsverhältnisse an Grundstüd<en

Vertragsredrt

Grundzüge des Gesellsdraftsreöts

Personal- und Sozialrecht
Redrtsvefiältnisse der Angehörigen des öffentlidren Dienstes

Dienstaufsidrt

Arbeitssdrutzredrt, Arbeits zeitredrt

Gerichtliche Verfahren
Gnmdzüge de r Ziv il- und Venvaltun gs geridrtsbarkeit

Haushalts-, Kassen. und Rechnungswesen

Führungsauf gaben (soweitnidrtbereitsinanderenPrüfungsfädrernbehandelt)

Grundsätze der Organisation in Verwaltung und §Tirtsdraft
Mensdrenfiihrung
Verhandlungsftihrung

Besondere Gebiete
Vermessungsredrt

Berufsred'rt der Uffendidr bestellten Vermessungsingenieure
§ü'asserredrt

Straßen - und §flegeredrt

Kostenredrt

Amts- und Gesdräftsf ährung
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2. Durchftihrungsvorschriften zur Verordnung über die

Ausbildung und Prüfung für den
höheren technischen Verwaltun gsdienst der Fachridrtun g

,,Vermessungs- u. Liegensdraftswesen" im Lande Niedersadrsen
(VermRefAPVO-DV)

RdErl. d. Nds. MdI v.26.9.1968 (Nds. MBl. S. 1034)*)

B e z u g : Verordnung vom 30. 1. 1968 (Nds. GVBI. S. 6)

t. Zu § 3 Abs. 2 Nr. l l (ärztliües Gesundheitszeugnis)

Auf W zu §§ 9, 10 NBG und den RdErl. des Nds. SozM vom 10. 8. 1966 (Nds. MBl.
S. 827 - GültL 150120) wird verwiesen.

2. Zu § 5 (Dienstverhältnis)

2.1. Vermessungsreferendare werden in der Regel zum 7. Mai und 1. November j. J.

eingestellt.

2.2. Vereidigt wird der Refereadar im allgemeinen durdr den Leiter der Ausbil--
dungsstelle, bei der er den Vorbereitungsdienst beginnt (vgl. W zu § 65 NBG).

3.Zu§ 9 Abs. I Satz 3 (Dauer des Vorbereitungsdienstes)

Für die Anredrnung einer beruflidren Tätigkeit auf den Vorbereitungsdienst ist der
Minister des Innern zuständig (AnI. I zum Gem. RdErl. vom 17. 11.1966 - Nds.
MBl. S. 1oel - GültL Mdl 9ol102).

4.Z;u1§ 14,15,16
(Ausbildungsplan, Ausbildung, Ubungsarbeiten)

4.1. Die Ausbildung soll auf der Vorbildung aufbauen, die nadr § 2 Abs. 1 Nr. 2 nadr-
gewiesen ist. Am Beginn jedes Ausbildungsabsdrnittes hat der Leiter der Ausbildungs-
stelle oder ein von ihm Beauftragter den Referendar über den Ausbildungsstoff und
die Aufgaben der Ausbildungsstelle zu unterridrten.

4.2.Bei der Aufstellung des Einzelausbildungsplanes (§ 14 Satz 1) ist wegen der
Reihenfolge das Muster der Anlage zu diesen Durdrführungsvorsdrriften in der
Regel zu beadrten. Nähere Hinweise über die Ausbildung werden in einem Sonder-
heft zu den ,,Nadrridrten der Niedersädrsisdren Vermessungs- und Katasterverwal-
tung" bekanntgegebenl).

4.3. Der Referendar ist redrtzeitig auf Ausbildungslüd<en hinzuweisen und aufzu-
fordern, sie in angemessener Frist zu sdrließen (vgl. § t 8 Abs. 1).

r) Adressatetr: Die VerDessungs- und Katasterbehördetr, die anderen behördliöeD Vermessungsstellen
und die Offentli(ü bestellteD Vermssurgsirgenieure.

r) vgl. Nr. 3
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4.4. Für die Ausbildung beim Kulturamt ist der Leitende tedrnisdre Beamte und
beim Landeskulturamt ein zu bestimmender Dezernent mit der Befähigung zum
höheren vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienst verantwortlidr. Andere geeignete
Beamte können mit der Unterweisung des Referendars in einzelnen Dienstgesdräften
beauftragt werden.

4.5. Eine vom Referendar nadr § 16 Abs. 1 und 2 beim Kulturamt zu fertigende
Ubungsarbeit ist von dem Leitenden tedrnisdren Beamten auszuwählen und zu beur-
teilen und mit der Beurteilung nadr § 18 Abs. 1 über das Niedersädrsisdre Landes-
kulturamt der zuständigen Ausbildungsbehörde vorzulegen.

4.6. Von dem Referendar gefertigte Vermessungssdriften können in die landes-
vermessung und das Uegensdraftskataster übernommen werden, wenn der zustän-
dige Beamte sie als braudrbar besdreinigt hat. Der Leiter der Ausbildungsstelle be-
stimmt den Zeitpunkt, von dem an der Referendar die Feststellung der redrtmäßigen
Grdnzen selbständig ausführen und die Abmarkungsniedersdrrift aufnehmen darfl).

5. Zu § 17 (Lehrvorträge und Lehrgänge)

5.1. Die besonderen Bestimmungen über die Unterridrtserteilung sind zu beadrten2).

5.2. Die Ausbildungsbehörden werden von mir über Beginn und Ende der Lehr-
gänge bei einem Institut für Stlidtebau (§ 15 Abs. 5) und des Verwaltungslehrgangs
(vg[. Rahmenausbildungsplan) unterridrtet.

6. Zu § 18 Abs. I (Beurteilungen)

In der Regel genügt es, wenn die Ausbildungsstelle Grundbudramt Art und Dauer
der Ausbildung besüeini gt (Ausbildungsbescheinigung).

7. Zu §§24, 25 (häuslidre Prüfungsarbeit, Aufsidrtsarbeiten)

7.1. Die Aufsidrtsarbeiten werden bei dem Landesverwaltungsamt - l.andesver
messung - gefertigt. Abweidrend von § 25 Abs. 4 leitet das Oberprüfungsamt die
Aufgaben dnmittelbar dieser Behörde zu, die audr die in § 25 Abs. 4 und 5 bezeidrne-
ten Aufgaben der Ausbildungsbehörde übernimmt.

7.2. Die Ausbildungsbehörden, das Landesverwaltungsamt - Landesvermessung -und das Landeskulturamt sind verpflidrtet, geeignete Vorsdrläge für die häuslidre
Prüfungsarbeit und die Aufsidrtsarbeiten zu sammeln. und auf Anfordern einem
Prüfer (§ 20 Ab6. 3) zu übersenden. Die Vorsdrläge dürfen für Ausbildungszwed<e
nid'rt benutzt worden sein oder werden. Erforderlidre Unterlagen und Vorgänge-
sind - ggf. in Absd'rrift - beizuftigen.

8. Zu §§ 13,21 (Vordru&e)

Die Vordrud<e hält das Landesverwaltungsamt - Landesvermessung - bereid).

1) vgl. Nr. 9 d. RdErl. d. Nds. MdI v.
t) vgl. RdErl. d. Nds. MdI v. 30. 1.

heftes 6/1969 -!) vgl. Anhang 5

12. 12.68 (Nds. MBl. 1969 S. 95)

67 (Nds. MBl. S. 176) - abgedruckt audr unter Nr. 6 des Sonder-
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9. Aufhebung von Vorsdriiften

Die RdErl. des Nds. Mdl vom
19. 9. 195? -lll7 c - 1213 A- 309/53 - GültL 93/8,
I 4. 3. 1960 (Nds. MBl. S. 207 - GültLg? 122),

18. 3. 1960 (Nds. MBl. S. 208 
-GültL93l23),26. 4. t96o - I/3 (Verm) - t21 ? A - 17 - (GnltL 93 I 24),

8. 6. l96l (Nds. MBl. S. 620 - GültL 93/28) und
der RdErl. des Nds. MfELuF vom 30. 10. 1958 (Nds. MBl. S. 823 - GültL6tl79)
werden aufgehoben.

tO. Dieser Runderlaß ergeht im Einvernehmen mit dem Minister für Ernährung,
Landwirtsdraft und Forsten.

Anlage

(zv Nr. 4.2)

AnmerkuDger: L Der Vetr.ltutrgrlehrgarg (AusbildungsabsdrDitt VI tlw.) beginnt iD den
ersten FebruartageD j. J. Die Lehrgänge bei einem Inrtltut lür Slldtebeü
laufen im allgemeinen in den ZeiträumeD von Mitte MäE bis Mitte Juni urd
von Mitte September bis Mitte Dezember j. J.

2. Der Begiu eiDes DeueD Ausbildungsabsdrnitts kanD auf den l. elles MoDats
oder einen anderen Tag festgelegt werden, wenn dies zwed(EAßig ist und
die vorgesdrriebeDe Wodrenzahl dadurdr nur um eitrige Tage unter- oder
übersdlritten wird,
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3. Hinweise für die Ausbildung der Vermessungsreferendare

(zu Nr. 4.2 VermRefAPVO-DV vom 26.9.1968 - Nds. MBl. S. 1034 -)

Inhaltsübersicht

l. Ausbildungsabsdrnitt I (Liegensüaftskataster)

t.t. Ausbitldungsstellen

1.2. Allgemeines

1.3. Organisation, Verwaltung und Redrt

1.4. Uegensdraftskataster

1.5. Mitwirkung des Katasteramtes bei den Arbeiten im Lage- und Höhenfest-
punktfeld und Arbeiten im Polygonpunktfeld

1.6. Herstellung und Fortführung der Deutsdren Grundkarte 1 : 5000

1.7. Bodensd'rätzung

1.8. Andere Aufgabetr der Katasterämter

t.9. Ausbildung beim Grundbudramt

2. Ausbildungsabs&nitt II (Flurbereinigung und ländtiüe Siedlung)

2.1. Ausbildungsstelle

2.1.1. Allgemeines

2.1.2. Flurbereinigung

2.1.3. Siedlungsverfahren

2. 1 .4. Andere Aufgaben der Landeskulturbehörden

2.2. Ausbildungsstelle

2.2.1. Allgemeines

2.2.2. Ausbildung im einzelnen

2.2.3. Ergänzung der Ausbildung

3. Ausbildungsabsünltt III (Raumordnung,'Landesplanung, Städtcbau)

3.1. Ausbildungsstellen

3.2. Allgemeines

3.3. Raumordnung und Landesplanung

3.4. Bauleitplanung und Baunutzung

3.5. Stadt- und Dorferneuerung
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3.6. Bau- und Bodenredrt

3.7. Bauordnungs- und Nadrbarredrt

3.8. ksdrließung

3.9. Bodenordnung und Enteignung

3.10. Natur- und Landsdnftssdrutz

3.1 1. Kommunales Vermessungs- und Uegensdraftswesen

.1. Ausblldungsabgünitt IV (Iandesvcrrncssurg etns&I. Kartographle und Neuvcr-
messung)

4.1. Ausbildungsstelle

4.2. Allgemeines

4.3. Dezernat Trigonometrie

4.4. Dezernat Topographie

4.5: Dezernat Neuvermessurig

4.6. Dezernat Kartogrzphie

4.7. DsstatAutomation

5. Ausblldungsabsünitt V (zur Vedcfung ln eincm dcr Auebildungrabr&nith I, I[
III oder IV)

6. Ausbildungsabsünltt VI tlw. (Rcgioungspräsldent, Präddcnt des Vcrurttung§-
bcdrts)

6.1. Ausbildungs§telie

6.2. Allgemeines

6.3. Verwaltung und Redrt

6.4. Besondere Gebiete

6.5. Unterridrtung und Vorträge bei anderen Dezernaten

Anlage:

Katalog der fadrbezogenen oder einsdrlägigen Redrts- und Verwalttmgsvorsdriften.
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1. Ausbildungsabs&nitt I (Liegensdraftskataster)

1.1. Ausbildungsstellen: Katasteramt (22 Vodren)
davon etwa 2 Vodren Grundbudramt

1.2. Allgemeines

1.2.1. Fadrbezogenes Studium der Redrts- und Verwaltungsvorsdrriften und der
einsdrlägigen Uteratur (vgI. Anlage).

1.2.2. BeiVorträgen und Bespredrungen ist die freie, gewandte Rede zu pflegen.

1.2.3. Teilnahme an Denstbespredrungen und gerid'rtlidren Terminen bei Grenz-
pfozessen. Die Oberlandesgeridrtspräsidenten sind von dem Minister der Justiz
(Vfg. uo* 12. 6. 1952 - 2202 - I 7 ar 725152) gebetear worden, anzuordnen, daß

die Amtsgerid'rte den zuständigen Katasterämtern und die Landgeridrte den zustän-

digen Regierungspräsidenten (Präsidenten der Verwaltungsbezirke) Grenzprozessg
redrtzeitig mitteilen.

1.3. Organlsation, Verwaltung und Re&t

1.3.1. Gesdräftskunde

Organisation eines Katasteramtes,
Gesdräftsgang (Eingänge, Rü&spradren, Vorträge, Entwürfe, Sdrrifwerkehr),
Kanzlei, Registratur, Absendung, Zustelflung, Vervielfältigungstedrnik,
Aktenordnung, Ardriv (Karten, Büdrer).

1 . 3.2. Haushalts-, Kassen- und Redtnungswesen, Kostenwesen

Verkehr mit den zuständigen Kassen,
Bearbeitung von Redrnungssadren (einsdrl. Reisekosten),
Verwaltungkosten, Kostenwesen der Vermessungs- und Katasterverwaltung, Karten-
preisregelung

1.3.3. Behördenoiganisation (Bund, Länder, Vermessungs- und Katasterbehörden,
andere behördlidre Vermessungsstellen).

1.3.4. Grundzüge des Personalredrtes

Beamten- und Laufbahnredrt, Tarifredrt der Angestellten und Arbeiter im öffent-
lid'ren Dienst (besonders Eingruppierung); Personalvertretungsredrt, Arbeitszeit-
redrt, Reisekostenredlt.

1.3.5. Grundzäge des bitrgerlidren und öffentlidren Redrts

Vertrags- und Sadrenredrt, Grundstüd<s- und Grundbudrred,t, Enteignungs-, §üasser-
und rVegeredrt, Baured'rt, Verwaltungsgeridrtsordhung.

t.4. Liegens&aftskataster

1.4.1. Entstehung, Einridrtung, Fortführung und Benutzung des Liegensdrafts-
katasters (allgemeiner Uberblid<).
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1.4.2. Gesüidrtliüe Entwi&lung

Verfahren bei der Anlegung des Grundsteuerkatasters,
Entwi&lungslinien (Steuer-, Eigentums', Bewertungs- und Mehrzwedckataster),
Organisationsformen (Entwiddung) |

Re&tlidre Bedeutung der Unterlagen, vor allem Verkopplungskarten, Rezesse,

Crundsteuerneuvermessun gen.

1.4.3. Einridrtung des Llegensdraltskatasters

Katasterbüdrer (Ordnungsprinzip, Form, Inhalt),
Flurkartenwerk (Projektion, Maßstab, Blattsd,nitt, Zeidrenträger, Benennung,

Genauigkeit, Kartierverfahren, Inhalt),
Vermesiungszahlenwerk (Handrisse, Fortführungsrisse, Vermessungsrisse, Numerie'
rungsrisse, Ordnung und Aufbewahrung).

1.4.4. Fortführung des Liegensüaftskatasters

Verfahrensablauf von Fortführungsvefinessun gen,

Crenzfeststellungen und Sonderungen,
Ubernahme bei gebradrter Vermessungssdrriften,
Teilnahme an einer Prüfungsvermessung,
Datenaufbereitung für die Auswertung und elektronisdre Kartierung in EDV-Anlagen,
Einsatz der Photogrammetrie,
Jahresabsdrluß des Liegensdraftskatasters.

Der Referendar soll einige Fortführungsvermessungen von der Antragsannahme
bis zur Fortführung der Katasterbüdler selbständig bearbeiten.

1 .4.5. Neueinridrtung des Liegensdraftskatasters

Teilgebiete des Ausbildungsabsdrnitts IV (Neuvermissung), soweit praktisdre Fälle
vorliegen.

1 .4.5. Verbindung liegens&aftskataster - Grundbuü
Zurüd<führung der Grundbüdrer auf das Uegensdraftskataster, Erhaltung der [Iber-
einstimmung.

1.4.7. Benutzung des Liegens6aftskatasters

Einsid'rt, Auskunft, Auszüge aus dem Flurkartenwerk und den Katasterbüdrern, ins-
besondere Absdrreibungsuntedagen, Urheber- und Vervielf ältigungsredrt.

1.5. Mitrilirkung des Katasteramtes bei den Arbelten im Lage- und Höhenfestpunkt-
feld und
Arbeiten im Polygonpunktfeld
Entwurf, Abmarkung, Vermessung, Nadrweis, Uberwadrung, §Tiederherstellung.

1.6. Herstcllung und Fortftihrung der Deutsdren Grundkarte t : 5üX)

Paßpunktbestimmungen und topographisdre Aufnahmen, Grundrißzeidrnung, topo-
graphisdre Ergänzung, Sdrrift und Randausstattung, Prüfung und Folgearbeiten,
Höhenaufnahmen, Fortführung, Topographisdrer Meldedienst.
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1.7. Bodensdrätzung

Vorarbeiten, Sdrärzungsrahmen, Durdrführung der Bodensdrätzung, tlbernahme,
Nadrsdrätzung, Verbindung des Liegensdraftskatasters mit dem Grundbesitzkataster
der Steuerverwaltung.

1.8. Andere Aufgaben der Katasterämter

1,8. 1. Unsdrädltdrkeitszeugnisse, Zwed.dienlidrkeitsbesdreinigungen.

1.8.2. Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung und Teilung
von Grundstüd<en.

I .8. 3. Ingenieurteünisdre Vermessungen, Abste&ungen usw.

1.8.4. Herstellung und Beglaubigung von Lageplänen für das Baugene{rmigungs-
verfahren nadr der Bauordnung, Bauwerkseinmessungr Herstellung und Fortführung
der amtlidren Entfernungs- und anderer Sonderkarten sowie Abgabe von Entfer-
nun gsbesdreini gungen.

1.8.5. Vertrieb der amdidren Karten und Führung von Kartennadrweisen.

1.8.6. lvtitwirkung bei Grenzangelegenheiten des Bundes, des [andes, der Land-
kreise und der Gemeinden, Gutadrten und Auskünfte bei Grenzstreitigkeiten.

1.8.7. Erteilung von gutad'rtlidren, Äußerungen und Auskünften über Grundstüd<s-
werte.

1 .8.8. Cutaüteraussüüsse nadr dem Bundesbaugesetz :

Aufgaben, Zusammensetzung und Stdluirg der Guadrteräussdrüsse, Einridrtung
und Aufgaben der Gesdräftsstellen, §Tertermitdungsverfahren, Gutadr,ten, Teilnahme
an Sitzgngen des G-utadrteraussdrusses.

1.8.9. Herstellung von Kartenunterlagen für die Planung (besonders für Bauleit-
pläne)

Prüfung der vermessungstedrnisdren Ridrtigkeit,
Verhandlung mit Bau- und Planungsbehörden,
Mitwirkung bei der Baulandumlegung und Grenzregelung nadr dem BBauG.

1.9. Ausbildung beim Grundbuüamt (möglidrst in der Mitte des Ausbildungs-
absdrnitts I)

1.9.1. Gesdridrdidrer Uberblid<, Organisation, Grundzüge des Grundbudrredrts.

1.9.2. Einrid,tung und Führung des Grundbudres und der Grundakten.

1 .9.3. Verbindung zwisdren Uegensdraftskataster und Grundbudr.

L9.4. Gesdräftlidre Behandlung von Grundbudrsadren.

2. Ausbildungsabsünitt II (Flurbereinigung und ländlidre Siedlung)

2.1. Ausblldmgsetelle: Nieders. Kulturamt (12 §[odren)

2.1.1. Allgemelnes
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2.1.1.1. Studium der eins&lägigen Redrts- und Verwaltungsvorsdrriften und der
Literatur (vgl. Anlage).
Entwidclung der l:ndeskuilturbehörden und ihre Aufgaben.

2.1.1.2. Gesdräftsgang (Gesdräftsverteilung, S&riftverkehr, Akteaordnung, Be-

sd'raffung und Vervielfältigung von Untedagen).

2.1 .2. Flurbercinigung

Uberblidc über die verwaltungsmäßige und tedrnisdre Durdrführung der Flurberei-
nigungsverfahren nadr §§ 1, 86, 87,91 FlurbG.

2.1 .2.1. Vorbereitung der Flurbereinigung als Maßnahme zur Neuordnung des länd-
'id-ren Raumes

Prüfung der Voraussetzungen zur Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens,
Abgrenzung des Verfahrensgebietes,
Unterlagen zur Ftrerbeiführung des Flurbereinigungsbesdrlusses,

2.1.2.2. Ermittlung des Altbesitzes
Aufstellen des Teilnehmernad'rweises und der Nadrweise des Altbesitzes,
Sdrätzung der Grundsttid<e,
zeitweilige Einsdränkungen des Eigentums.

2.1.2.3. Feststellung der Grenze des Flurbereinigungsgebietes.

2.1.2.4. Vege- und Cewässerplan
Entwurfsarbeiten und Unterlagen

(allgemeine Grundsätze,
Kärten- und Luftbildunterlagen,
Erkundung des neuen rVegenetzes und häuslidre Bearbeitung des Entwurfes,
Entwurf des neuen Gewässernetzes,
Termine,
vorläuff ger Kostenansdrlag,
Veränderung der Gemeinde- und Landesgrenzen),

Einreidrung der Unterlagen zur Prüfung und vorläuffgen Feststellung durdr die
obere Flurbereini gungsbehörde ;
Ubertragung des §7ege- und Gewässernetzes in die Urtlidrkeit,
Ausführung des §7ege- ünd Gewässerplanes

(Bauentwürfe und endgiiltiger Kostenansdrlag, Verdingung der Arbeiten)
Durdrftihrun g der Meliorationsarbeiten.

2.1.2.5. Zuteilungskarten
Kartierung und Beredrnungen.

2.1.2.6. Flurbereinigungsplan
Enrwurf
(Grundsätze für die Gestaltung der Abftndungen,
Beredrnung und Gliederung des Abftndungsansprudres,
Planwunsdrtermin,
Planentwurf,
Beredrnung der Absted<maße,
Aufstellung des Plantextes und der Nadrweise);
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Ubertragung in die Urtlidrkeit,
Ausführung des Flurbereini gungsplanes,
Plannadrträge und Sonderungen,
Kosten der Flurbereinigung und Finanzierung.

2 -1 -2.7 . Redrtsmittelverf ahren.

2.1.2.8. Absdrtuß des Flurbereinigungsverfahrens einsdrl. Beridrtigung des Grund-
budrs und des Liegensdraftskatasters.

2.1.3. Siedlungsverfahren

2.1.?.1. Allgemeine Grundsätze :

Aufgaben der ländlidren Siedlung, Zusammenwirken von Landeskulturbeürörden
und gemeinnützigen Siedlungsunternehmen, Landbesdraffung, Prüfung der Besied-

lungsfäihigkeit, Einteilungsplan, Ansiedlungs- oder Bebauungsgenehmigung, lristungs'
besdreid, Siedlerauswahl, Erridrtung der Gebäude, Finanzierung.

2. 1 .?.2. Besonderheiten des Renten gutsverf ahrens,
Rentengutsrezeß, ted'rnisdre Bearbeitung,
Eingliederungsverfahren nadr dem BVFG.

2.1 .3 .3 . Anliegersiedlung, Landarbeitersiedlung.

2. 1 .4. Andere Aufgaben der Landeskulturbehörden

2.1.4.1. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, Aussiedlung, Aufstod<ung,
baulidre Maßnahmen.

2.1 .4.2., Freiwiilliger [andaustausdr.

2.1.4.3. Mirwirkung bei der Aufstellung von Bauleitplänen und beim landwirtsdraft-
lid,en §flegebau, Finanzierung aus Mitteln des Grünen Planes.

2.1.4.4. Erteilung von Unsdrädlidrkeitszeugnissen und Zwed<dienli&keitsbesdrei-
nigungen.

2.2. Ausbildungsstetle : Nieders. Landeskulturamt ( I 0 \Todren)

2.2.1. Allgemeines

2.2.1.1. Ergänzendes Studium der einsdrlägigen Red'rts- und Verwaltungsvorsdrrif-
ten und der Literatur (vgl. Anl.).

2.2.1 .2. Organisation, Gesdräftsgang und Gesdräftsverteilung,
tedrnisdre Sondereinridrtungen.

2.2.2. Ausbildung im einzelnen

Beteiligung an den Arbeitea der einzelnen Sadrgebiete'

Prüfung der Pläne, Entwürfe und Rezesse,
Auf sidrtsbesdrwerden,
Entwurf von Gutadrten,
Einblid< in die Arbeit der Sprudrstelle für Flurbereinigung;
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Anfertigung der Unterlagen zur Beridrtigung des Uegensdraftskatasters,
Ardriv, Auskunftserteilung, Identiff zierungen,
Finanzierung und Beihilfewesen in Flurbereinigungs- und Siedlungssadren sowie von
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur,
Siedlungs-, Rentenguts- und Eingliederungsverfahren,
Landsdraftsgestaltung, Natursdrutz, Denkmalsdrutz und §Tindsdrutz (vgl. Nr. 3.10),
Verwendung der Photogrammetrie in der Landeskulturverwaltung,
Automation in der Landeskulturverwaltung,
Einsdraltung außerbehördlidrer Stellen.

2.2.3. Ergänzung der Ausbildung:

Vorträge einzelner Dezernenten und Sadrbearbeiter,
Teilnahme an Dienstbespredrungen und Kurzvorträge der Referendare
(vgl. Nr. 1.2.2).

3. Ausbildun gsabsdrnitt III (Raumordnung, Landesplanung, Städtebau)

3.1. Ausbildungsstellen

Kommunale Planungsstelle, Katasteramt, Untere Landesplanungsbehörde, Landes-
kulturbehörde, evtl. Teilnahme an einem Lehrgang bei einem Städtebauinstitut
(17 Vodren)

3.2. Allgemeines

Studium der einsdrlägigen Redrts- und Verwaltungsvorsd-rriften und der Literatur
(vgl. Anlage).

3.3. Raumordnung und [andesplanung

Begriff, Aufgaben, Ziele, Grundsätze und §Tirkungsstufen der Raumordnung und
Landesplanung (vgl. Nr. 6.5.1 ),
besondere Planungsräume, Planungsgemeinsdraften, Interkommunale Zusammen-
arbeit,
Auswirkungen von Raumordnung und Landesplanung
auf die Fadrplanungen, insbesondere auf die Bauleitplanung, Abgrenzung zwisdren
Landes- und Bauleitplanung.

3.4. Bauleitplanung und Baunutzung

Gesdridrtlidre Entwiddung (Fludrtliniengesetz, §7SG, Aufbaugesetze),
Begriff, Aufgabe, Stufen und redrtlidre \Tirkung der Bauleitplanung,
Flädrennutzungspläne, Erläuterungsberidrt,
Bebauungspläne, Begründung,
Baunutzung (Art und Maß der baulidren Nutzung),
Gemeinsame Bauleitplanung, Planungsverbände,
Aufgaben der Vermessungsbehörden bei der Bauleitplanung,
besonders Planunteilagen, Besdreinigungen,
Sidrerung der Bauleitplanung,
Zulässigkeit von Vorhaben,
Flurbereinigung und Bauteiplanung.
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3.5. Stadt- und Dorferneuerung

Aufgaben, Ziele und Maßrtahmen der Stadterneuerung,
Stadisanierung (Bestandsaufnahme, Sanierungsgebiet, -bedürftigkeit, -plan, -träger,

Durdrführung der Sanierung, Bewertung, Finanzierung),
Dorferneuerung,
Grundzüge derstädtebaulidren Gestaltung (nadr Möglidrkeit mit örtlidrer, Besidrti-

gungen),
Verkehrsplanung, Grünplanung, Ver- und Entsorgung.

3.6. Bau- und Bodenredrt (Allgemeiner Uberblid<)

Materielle und formelle, privat- und öffentlidr-redrtlidre Vorsdriften des Bau- und
Bodenredrtes,
Gesdridrtlidre Enfwid<tung, Inhalt, Abgrenzung und Berührungspunkte der ver-
sdriedenen Redrtsgebiete des Bau- und Bodenredrtes.

3.7. Bauordnungs- und Naübarredrt
Abgrenzung, BerüLhrungspunkte der Redrtsgebietg
Organisation und Aufgaben der Bauaufsidrtsbehörden,
Bauantrag, Bauvorlagen, Baugenehmigung,
Baubehordlidre Abnahmen,
Einsdraltung der Vermessungsbehörde, insbesondere Herstellung und Beglaubigung
von Lageplänen, Absted<rmg von Baulinien und Baugrenzen, Gebäudeeinmessung

als Maßnahme der Bauaufsidrt,
Nadrbarredrt,
Bauordnungs- und Nadrbarredrt als Sdrranken ftir die Vereinbarung neuer Grund-
stüd(sgrerizen.

3.8. Ersdrließung

Gesöidrtlidre Entwiddung,
Begriff und Aufgabe der Ersdrließung nadr dem BBauG,
Ersdrließun gsanlagen, Ersdilie{lun gsaufwand,
Maßstäbe für die Verteilung des Ersdriließungsaufwandes,
Ersd'rließungsbeitrag (Erhebung, Gegenstand und Entstehung der Beiragspflidrt),
Regelung der Ersdrließung durdr Gemeindesatzufl gen.

3.9. Bodenordnung und Enteignung

Baulandumlegungen (Zwe&, Voraussetzungen, Verfahrensab,lauf),
Teilnahme an Sitzungen der Umlegungsaussdrüsse,
Grenzregolung (Zwe&., Voraussetzungen, Verfahrensablauf, Untersdriede gegen-
über Umlegung),
Aufgaben der Vermessungsstellen bei der Bodenordnung,
Stedtebaulidre Enteignung (Enteignungsverfahren - Zulässigkeit, räumlidrer Um-
f ang, Entsdrädigung, Eigentumsübergang),
Enteignung nadr anderen Gesetzen, nadr Möglidrkeit Teilnahme an Terminen, z. B.

bei Regierungspräsidenten (Präsidenten des Verwaltungsbezirks) - Dezernat 2O7 -.
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3.10. Natur- und Landsdraftssdrutz (vgl. Nr. 2.2.2)

Organisation und Aufgaben der Natursdrutzbehörden, Natursdrutzstellen,
Natursdrutzgebiete, Landsd, aftssdrutzgebiete
(Redrtsdrarakter, Darstellung in amtlidren Karten).

3.1 1. Kommunales Vernressungs- und Liegensdraftswesen

Organisation, Aufgaben des kommunalen Vetmessungswesens für das Stadtbau-
wesen (Grundlagenvermessungen, Stadtkartenwerke, thematisdre Karten, ingenieur-
tedrnisdre Vermessungen, Trassierungen, Bauwerksabsted<ungen, Bauwerksüber-
wadrungen, Absted<ungen von Baulinien und Baugrenzen, Baugrundfie,hre),
I,iegensdraftswesen (Registrierung und Verwaltung des städtisdlen Grundbesitzes,
Kauf und Verkauf, Vermietung und Verpadrtung),
Zusammenarbeit mit den Vermessungs- und Katasterbehörden,
Verträge.

4. Ausbildungsabsdrnitt IV (Landesvennessung einsdrließlidr Kartographie und
Neuvermessung)

4.1. Ausbildungsstelle:

Niedersädrsisches Landesverwaltungsamt - Landesvermessung - (22 §[odren)

4.2. Allgemeines

4.2.1. Studium der einsdr{ägigen Redrts- und Verwaltungsvorsdriften und Literatur
(vgl. Anl.).

4.2.2. Auftau, Aufgaben und Geschäftsführung des Nds. Landesverwaltungsamtes,
besonders der Abteilung Landesvermessung.

4.3. Dezernat Trigonometrie (4 §ürodren)

4.3.1. Aufgaben des Dezernats, dabei

Gesdridrte und Grundlagen der Landesvermessung,
Zusammenarbeit mit anderen Vermessungsstellen.

4.3.2. Aufbau des TP-Feldes

Entstehung des Deutsdren Hauptdreied<snetzes (DHDN) (\flinkelbeobadrtung,
Grundlinienmessung, Beredrnung),
Entstehung der TP-Netze 2. bis 4. Ordnung,
Erkundung, Festlegung und Sid'rerung der TP,
Moderne Beobadrtungsverfahren für die TP-Netze 2. bis 4. Ordnung,
Signalbau, §Tinkelbeobadrmng, Stred<enmessung, TP-Züge, Zentrierungen,
Beredrnung der TP-Netze
(Einzel- und Mehrpunktausgleidrungen, Verknotungen, Umformungen, trig. Höhen-
übertragun g, Höhennetzaus gleidrung).

4.3.3. Aufbau des NivP-Feldes
Entstehun g des Deutsd'ren Haupthöhennetzes (DHHN),
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Internationaler Zusammensdrluß der Höhennetze und Uberwadrung von Boden-
und Erdkrustenbewegungen,
Entstehung der NivNetze 2. bis 4. Ordnung,
Moderne Beobadrtungs- und Beredrnungsverfahren für die NivNetze
(lnstrumente und Geräte, Fehlereinfl üsse, Stromübergan g, Ausgleidrungen),
Festlegung der NivP.

4.3.4. Erhaltung und Ergänzung des TP- und des NivP-Feldes

Nadrweis der TP und der NivP (Kartei, Besdrreibungen, Ubersidrten),
Netzverdid'rtungen,
§(iederherstellung von Einzelpunkten und von ganzen Netzteilen,
Verlegungen,
Ubernahme von eigenen und von beigebradrten Arbeiten in den Nadrweis,
Uberwadrung derTP und der NivP.

4.3.5. Ausführung und Auswertung von Feldarbeiten im TP- und NivP-Feld, z. B.

Sidrerung und Herablegnng eines Hodrpunktes t

Einsatz elektronisdrer Entf ernungsmedgeräte,
Auswertearbeiten mit elektronisdren Datenverarbeitungsanlagen.

4.3.6. Kurzvorträge der Referendare (2 Tage)

-vgl. Nr. 1.2.2-
Themen aus dem Sadrgebiet Triangulation,
Themen aus dem Sadrgebiet Nivellement.

4.4. Dezernat Topographie (4 Vodren)

4.4.1. Aufgaben des Dezernats Topographie; dabei

Redrts- und Verwaltungsvorsdriften,
Organisation, Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

4.4.2. Herstellung und Fortführung der Deutsdren Grundkarte I : 5000

Arbeitsablauf bei der Herstellung bis zum Drud<,
Vervielfältigung der DGK,
l{erstellung von Sonderausgaben,
Fortführung der DGK.

4.4.3. Verwendung des Luftbildes bei der Kartenftrerstellung und -fordührung
Bildflug,
Paßpunkte für [age und Höhe,
Photogrammetrisdre Auswertung für die DGK I : 5000 nadr Lage und Höhe,
Katasterp,hoto grammetrie,
13ildflugnadrweis.

4.4.4. Herstelhmg der Bodenkarte 1 : 5000

4.4.5. Entstehung und Fortführung der Top. Karte 1 : 25 000
Langfristige Planung,
Vorarbeiten,
Verwendung von Grundkarten und Luftbildern,
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Feldvergleidr,
Auswahl und Genauigkeit bei der Ubernahme von Veränderungefl.

4.4.6. Praxisnahe Ubungen
'I'eilarbeiten zur Herstellung der Deutsd'ren Grundkarte,
Praktisdre Paßpunktauswahl und -bestimm,ung,

Ortlidre Arbeiten zur Fortführung der TK 25.

4.4.7. Kurzvortrlige (vgl. Nr. 1.2.2).

4.5. Dezernat Neuvermessung (8 \7odren, davon etwa 4 §[odren Außendieast)

- Seminaristische und praktisdre Ausbildung -
4.5.1. Aufgaben; dabei

Allgemeiner Uberblid<,
Zusammenarbeit mit anderen Denststellen,
Uberblick über die einsdrlägi gen Recfits - und Verwaltungsvorsdrriften.

4.5.2. Vermessungen im Polygonpunktfeld

Allgemeines zum Aufbau des Polygonpunktfeldes, Enrwurfsgrundsätze, Abmarkung,
Sidrerung, Einmessung, Vermessungsverfahren (polygonometrisdr, rigono,metrisdr,
polar, photo grammetrisdr),
Beredlnungen,
Eingliederung und §üeiterverwendung älterer Polygonzüge,
Ubernahme und Nadrweis.

4. 5. 3. Vermessun gen zur Neueinrichtun g des Liegensdraf tskatasters

Ubersidrt über die verschiedenen Verfahren,
äußere und innEre Anlässe, vorbereitende Arbeiten wie Verhandlungen, Kosten-
fragen,
Bestandsaufnahme, Anfertigung der Unterlagen.

4.5.4. Gesdrlossene Neuvermessungen

Umfang und Besonderheiten der Grenzfeststellungen, Aufnahmeverfahren,
Einsatz der Photogrammetrie,
häuslidre Arbeiten.

4.5.5. Vereinfadrte Neuvermessungefl

Besonderheiten der Aufmessung,
Grundsätze und Tedrnik der Führung von Vermessungsrissen,
Bereinigung des Vermessungszahlenwerkes,
Ergänzung und Prüfung der Vermessungsrisse,
Beredrnung und Kartierung unter Einsatz der Automation.

4.5.6. Neueinridrtung des Flurkartenwerkes

Aufgabe, Beschaffenheit, Maßstab, Abgrenzung, Benennung, Inhalt und Genauigkeit,
I-lerstellungs- und Fortführungsverfahren, besonders Einsatz der Photogrammetrie,
Zeidrenträger, Kartier- und Zeidrentedrnik einsd-rließlidr automatisd'rer Kartierung,
Prüfung,
Reproduktionstedrnik unter Einsatz der Kopie, Photograph.ie usw.
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4.5.7. Erprobungen neuer Geräte und Verfahren im Innen- und Auflendienst
Laufende Erprobungen z. B.,

Einsatz elektronisdrer Entfernungsmeßgeräte und selbstregistrierender Theo'dolite
im Nahbereidr,
automationsgeredrte Erfassung von Vermessungsergebnissen,
Gestaltung der Rahmen-Flurkarten.

4.6. Dezernat Kartographie (4 §Todren)

4.6.1. Gesdrid'rte der amtlid,en Kartographie, Aufgaben des Dezernats.

4.6.2. Herstellung und Fortführung der Landeskartenwerke 1 :25 000 bis 1 
' 
100000,

Arbeitsverfahren,
Generalisierung.

4.6. 3. Topographisdre tlbersidrtskarten,
Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Geodäsie.

4.6.4. Planung, Herstellung und Fortfährung von Sonderausgaben der Landes-
kartenwerke.

4.6.5. Sonderkarten, thematisdre Karten.

4.5.6. Sdlriftherstellung.

4.6.7. Reproduktionstedrnik (Photo graphie, Kopie, Drud<).

4.6.8. Tedrnisdre Sonderaufträge.

4.6.9. Ufieber- und Vervielfältigungsredrt, Lizenzen.

4.6. 1 0. Kartenvertrieb, Kartenpreisregelung.

4.7. Dezernat Automation (2 §Todren)

4.7.1. Aufgaben, Gliederung und masdrinelle Ausrüstung des Dezernats.

4.7 .2. Dateterfassung und Datenaufbereitung.

4.7.3. Grundzüge der Programmierung für elektronisdre Datenverarbeitungs-
anlagen.

4.7.4. Vorbereitung, Ablauf, organisatorisdre und administrative Fragen bei der
Anwendung der Datenverarbeitung für
geodätisdre Beredrnungen,
elektronisdre Kartierung,
masd'rinell geführtes Kataster.

4.7.5. Integrierte Datenverarbeitung.

5. Ausbildungsabsdrnitt V
(zur Vertiefung in einem der Ausbildungsabsdrnitte I, II, III oder IV)

Ausbilduagestellen naü V'ahl: Katasteramt, Landesv.r*rrltorrggt - Landesver-
messung -, Landeskulturamt oder Kulturamt, Kommunale Vermessungs- oder
Liegensdraftsstelle (Planungsstelle) (8 §ürodren)
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Dieser Ausbildungsabsönitt soll dem Referendar Gelegenheit geben, seine Kennt-
nisse entspredrend seinen Neigungen oder Berufswünsdren zu vertiefen. Er kann
audr dazu dienen, festgestellte Ausbildungslüd<en zu sdrließen.

6. Ausbildungsabsdrnitt VI
(ohne häuslidre Prüfungsarbeit und Verwaltungslehrgang)

Ausbildungsstelle:

6. 1 . Regierungspräsident (Präsident des Verwaltungsbezirks) (1 4 §Todren)

ti.2. Allgemeines

6.2.1. Studium der einsdrlägigen Redrts- und Verwaltungsvorsdrriften und Literatur
(vgl. Anlage).

6.2.2. Gesdräftskunde

Innere Organisation der Behörde des Regierungspräsidenten (Präsidenten des Ver-
waltungsbezirks),
Organisationsplan, Gesdräftsverteilungsplan, Gesdräftsordnun g,

Gesdräftsablauf
Eingänge, Vorträ ge und Rü&sprad'ren, Sdrriftverkehr,
Entwurf von Verfügungen und Beridrten,
Bearbeitung von §trridersprüdren und Aufsid'rtsbesdrwerden,
Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten,
lr4ündlidrer und sdrriftlidrer Verkehr mit anderen Behörden und rnit Privatpersonen,
Kanzlei, Registratur, Absendung, Zustellung, Aktenordnung.

6.2.3. Praktisdre Mitarbcit und Unterweisung nadr der Aufgabeng{iederung des

Gesdräftsverteilungsplanes des Dezernats 208 (Vermessungs- und Katasterangele-
genheiten).

6.2.4. Gesdridrtlidre Enrwiddung, Organisation und Aufgaben der Vermessungs-
und Katasterbehörden und der anderen behördlidren Vermessungsstellen - auf-
bauend auf I Nr. 1.3.3 -.Dienst- und Fadraufsidrt über die Katasterämter, Tedrnisdres §Teisungsredrt nadr
dem Vermessungs- und Katastergesetz, Fadraufsidrt. Zusammenarbeit mit dem
Nieders. Landesverwaltungsamt - Landesvennessung -, mit den Behörden der
Landeskulturverwaltung und anderen Vemessungstellen und Behörden (Koordi-
nierung).

6.2.5. Tcilnahme an Dienstbespredrungen der Leiter der Katasterämter und der
Dezernenten der Regierung (des Verwaltungspräsidiums).

ti.3. Verwaltung und Redrt

6.3.1. Staatsredrt

Staatsbegriff, Staatsformen, Grundredrte, Gewaltenteilung, Grundgesetz, Vorläuftge
Niedersädrsisdre Verfassung, Gesetzgebung, Redrtsverordnungen, Internationale
und supranationale Institutionen.
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6.3.2. Verwaltungsredrt

Gliederung der Verwaltung im Bund, in den L'ändern und in den kommunalen
Gebietskörpersdraften,
Kommunalredrt,
Gebiets- und Venvaltungsreform,
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Ermesset in der Verwaltung,
Begriff, Arten, Formen und Inhalt des Verwaltungsaktes,
Verwaltungszwang, Ordnungswidrigkeiten, Redrtsbehelfe, Denst- und Fadraufsidrt,
Erlasse, Deastanweisungen, Ridrtlinien.

6.3.3. Privatredrt
Grundzüge des bürgerlid, en Redrts,
Liegensdraftsredrt, besonders Redrtsverhältnisse an Grundstüdcen,
Vertragsredrt,
Grundzüge des Gesellsdraftsrechtes

- aufbauend auf Nr. 1.3.5 -
6.3.4. Personal- und Sozialredrt

Beamten-, Laufbahn- und Besoldungsredrt,
Reisekostenredrt, Beihilfevorsdrriften,
Tarifredrt

- besonders Ein- und Höhergruppierung,
Persona;lvertretun gsredrt,
Arbeitssdrutz- und Arbeitszeitredrt (Grundzüge),
Sozialversidrerung (Grundzüge),
Unfa'llverhütung und -fürsorge (Grundzüge)

- aufbauend auf Nr. 1.3.4-

6.3.5. Ceridrtlidre Verfahren
Verwaltungsgeridrrbarkeit, Akteneinsidrt und naö Möglidrkeit Teilnahme an einer
Verwaltungs geridrtsverhandlung

- aufbauend auf Nr. 1.3.5 -Grundzüge der Zivilgeridrtsbarkeit, nadr Mögli&keit Teilnahme an Verhandlungen
der Amts- und Landgeridrte.

6.3.6. Haushalts-, Kassen- und Reünungswesen

Begriff, Aufgaben, Aufstellung und Gliederung des Haushaltsplanes,
Haushaltsgrundsätze, Verteilung und Bewirtsdraftung der Haushalts- und Betriebs-
mittel,
Kassenführung, Budrführung, Redrnungslegung,
Feststellung der Red'rnungsbelege,
Grundzüge der Redrnungsprüfung

- aufbauend auf Nr. 1.3.2 -.
6.3.7. Fithrungsaufgaben

Grundzüge der Organisation in Verwaltung und §Tirtsdraft, Mensdrenführung und
Verhandlungsführung, (Literatur: Nadrridrten der Nieders. Vermessungs- und
Katasterverwaltung Hefte 1/55t 3157 und 3166 und Mitteilungsblatt des OPA
Heft3lt967).
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6.4. Besondere Gebiete

6.4. 1 . Vermessungsreöt, §Tasserre&t, Straßen- und Vegeredrt

Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und deren Anwendung.

6.4.2. Berufsreüt der Uffentli& bestellten Vermessungsingenieure

RedT ts- und, Verwaltungsvorsdrriften,
Aufsidrtsführung,
Mitwirkung an den Aufgaben des Landes.

6.4.3. Kostenredrt

- aufbauend auf Nr. 1.?.2-.
§flahrung des Urheber- und Vervielfältigungsredrts

- ergänzend zu Nr. 1.4.7 und Nr. 4.6.9 -.
Gutadrteraussdrüsse und Angelegenheiten ihrer Gesdräftsstellen nadr dem BBauG.

6.4.4. Reprographie, tedmrisdre Sondereinridrtungen, Ardrivierung (Mikroverffl-
mung).

6.4.5. Planung, Vorbereitung und Uberwadrung der Arbeiten, d,ie im Zuge der Mit-
wirkung bei der Grundlagenvermessung, der Herstollung der Deutsdren Grundkarte
1 : 5000 und der Bodenkarte 1 : 5000 sowie der zeidrnerisdren Neueinri&tung des

Flurkartenwerks auf der Ebene des Regierungspräsidenten (Präsidenten des Verwal-
tun gsbezirks) erforderlidr sind.

6.4.6. Ubernahme der Ergebnisse der Flurbereinigung und der Bodensdrätzung
(Nadrsdrätzung).

6.4.7. Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Bauordnung sowie bei der [,andes-
pflege, Flurnamenerhaltung u. a. auf der Ebene des Regierungspräsidenten (Präsi-

denten des Verwaltungsbezirks).

6.5. ünterridrtung und Vorträge bei anderen Dezernaten

6.5.1, Unterridrtung
Raumordnung und Landesplanung (Dezernat 108 - 4 Tage)

Cesetzlidre Grundlagen,
Organisation der Landesplanungsbehörden,
Raumordnungsprogramme und -beridrte t

Sidrerung der Raurnordnung (besonders Raumordnungskataster, Raumordnung;s-
verfahren, l,andesplanerisdres Rahmenprogramm) ;

Banaufsid'rt (Dezernat 212 - 3 Tage) wenn möglidr,
'l'eilnahme an einem örtlid,en Termin.
Gesetzlidre Grundlagen, Organisation, Zuständigkeiten, Ausnahmen und Befreiun-
gen (Dispense), Zustimmungen in besonderen Fällen nadr dem BBauG und der
BNutz-VO, §flidersprüdre ;

Städtebau (Dezernat 214- 3 Tage)

Bauleitplanung und Sidrerung der Bauleitplanung, besonders Cenehmigung von
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Bebauungsplänen und Flädrennutzungsplänen, Mitnirkung bei der Bodenordnung,
Ersdrließung, Stadt- und Dorferneuerung;

Landespflege (Dezernat 410: 1 Tag)

Gesetzlidre Grundlage, Cegenstand des Natursdrutzes, Natursdrutzbehörden, Natur'
sdrutzstellen, Natursdrutzgebiete, Landsdtaftssdrutzgebiete, Verordnungen auf
Grund des Reidrsnatursdrutzgesetzes, Beteiligung und Redrtsbehelfe der Beredr-
ti gten, Kartenunterlagen.

6.5.2. Vorträge
Organisation, Personal, Hauptbüro (Dezernat 101); Haushalts-, Kassen' und Redr-
nungswesen (Dezernat 104);
Regierungshauptkasse (Dezernat 1 05) ;
Kommunalangelegenheiten (Dezernat 1 06) ;

Floheitsangelegenheiten (Dezernat 207)

Bundes- und landesgrenzen, Enteignung,
Fiskus,
Aneignung herrenloser Grundstüdce ;

allgemeine Hodrbauangelegenheiten (Dezernat 209)
Grundstüd<s- und Gebäudesdrätzungen ;

Bauredrt (Dezernat 21 3)

Redrtsstreiti gkeiten,
Mitwirkung bei Bauaufsidrt und Städtebau;

§fasserwirtsdraft (Dezernat 502)

Organisation und Aufgaben der Vasserwirtsdraftsverwaltung,
L.andwirtsdraftlidre riü'asserwiredraft 

;

rVasserrecht (Dezernat 503)

Gesetzlidre Grundlagen des §ü'asserredrts,
\ütrasserbüdrer,

Verzeidrnis der Gewässer,
Itrfasser- und Bodenverbände.

Anlage

Katalog der fadbezogenen oder einsdrlägigen Reü*- rmd Verwaltungsvorsdriften

l. Staatsredrt

Grundgesetz für die BR Deutsdrland
Vorl. Nds. Verfassung
Nds. Landkreisordnung
Nds. Gemeindeordnung
Samtgemeindeordnung

47



2. Bürgerlidres Redrt

BGB (besonders Sdruld- und Sadretrredrt)
Einführungsgesetz zum BGB
Grundbudprdnung rnit erg. Vorsdrriften
Erbbauredrtsvetordnun g
\ürohnungsei gentumsgesetz
Zivilprozeßordnung
Nds. Nadrbaredrts gesetz
Gerid'rtsverfassungs gesetz
Gesetzgebung über die freiwillige Ceridrtsbarkeit

3. Verwaltungsredrt, Organisation

Organisationserlaß
ADAVerm
Ordnungswidrigkeitengesetz
Gesetz über öffend. Sidrerheit u. Ordnung
Verwaltungszustellun gsgesetz

Verwaltringsvollstred<un gs gesetz
Venvaltungsgeridrtsordnun g

4. Uffentl. Dienstredrt u. Redrt der ObVermlng.
Nds. Beamtengesetz
Nds. Laufbahnverordnun g
Nds. Dsziplinarordnung
Landesbesoldungsgesetz
Perso nalvertretungs gesetz
Reisekostengesetz
Umzugskostengesetz
Trennun gs geldverordhung
Beihilfevorsdriften
Bundesan gestelltentarifvertrag
Manteltarifvertrag für Arbeiter der Länder
Berufsordnung der UbVermlng.
Durdrf ührun gsverordnung und
Verwaltungsvorsdrriften zur Berufsordnung der UbVermlng.
Ausbildungs- und Prüfungsordnung ftir den hölreren verm.-tedrn. Verwaltungsdienst

5. Sonstiges öffentl. Redrt

5.1. Bau- und Planungsredrt

Bundesbaugesetz
Baunutzungsverordnung
Planzeidrenverordnung
§Tertermittlungsverordnun g
Verordnung über Cutadrteraussdrüsse und
Kaufpreissammlunge:r
Ridrtwerwerordnung
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Verordnungen über Bauleitpläne und Umlegungen
Bauordnungen
Flurbereini gun gsgesetz

Reidrssiedlungs gesetz
Grundsttid<s verkehrs ges etz
Landb es draf f ungs gesetz
Enteignungsgesetze
Reallastengesetz
Bundesraumordnungs gesetz

Nieders. Raumordnungsgesetz

5.2. Straßen- und §flegeredrt

Bundesf ernstraßengesetz
Nds. Straßengesetz

5.3. §Tasserredrt

(Preuß. Vassergesetz v. 1913)
Nds. §flassergesetz
lü(asserhaushalts gesetz
§Tasserverbandsverordnung
Nds. Deidrgesetz

5.4. Sonstiges

Gesetz über die Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis der Vermessungs'
beh<irden
Urheberredrtsgesetz
Be\uertungsgesetz
Gesetz über Unsdrädlidrkeitszeugnisse
Grunderwerbsteuergesetz
Gesetz über Befreiung von der Grunderwerbateuer beim Erwerb von Grundstäd<en
zur Verbesserung der Struktur land- u. forstwirtsd'raftlidrer Betriebe
Edaß über Zwedcdienlidrkeitsbesd'reinigungen

6. Haushalts-, Kassen-, Redrnungs- und Kostenwesen

Reidrshaudraltsordnung
Redrnun gslegungsordnung
R eidrsmirtsdraftsbestimmun gen
Gesetz über dien Landesredrnungshof
Verwaltun gskoste-nBes etz
Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterverwaltung (GO Verm)
Kostenorilnung der UbVermlng. (KO Verm.lng)
ZUSEG

7. Fadrbezogene Vorsdrriften
Vermessungs- und Katastergesetz
Grundsteuergesetzgebung einsdrl. Ergänzun gssteuergesetze
l:ortführungserlaß I
Fortführungserlaß II
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K ata stereinri drtun g s erlaß
Katasterb enutzun gs erlaß
P oly go np unktf elderlaß
Vermessungsrißerlaß
Flurkartenerlaß
Neumessun gsanwei sungen
Festpunktfelderlaß
Merkblätter zur Uberwadrung u. Sidrerung des Fespunktfeldes
Richtl. zumAufbau des Niv. Festpunktfeldes
RiKaNi
lr{usterblatt 1 : 5000
Pro grammbesdrreibungen ftir die elektronisdre Datenverarbeitung (ED\D
Boden s chätzun gs gesetz
Bo den s drätzun gsüb ernah m.evo rs drri ften
Zeichenvorsdrriften

4. Auszug aus den Ausführungsbestimmungen

des Oberprüfungsamtes

für die Referen'dare des höheren
technischen Verwaltungsdienstes

in den Fadrridrtungen ., . . . .., Vermessungs-r undrliegensdraftswesen,

Im Einverständnis mit dem Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die
höheren tedrnisdren Verwaltungsbeamten

(Sitzung vom 23. Juni 1967)

- mit Beridrtigungen vom 1. 7.68 -
Abnahme der Prüfung

(1) Zu § 2 Abs. 3, Satz 2 (§ t +, Abs. 3, Satz 2)
Der Prüfungsaussdruß soll nadr Möglidrkeit während der ganzen Prüfung gesdrlossen
anwesend sein, mindestens soll jedodr neben dem vorsitzenden und dem präfenden
ein weiteres Mitglied des Prüfungsaussdtusses als Beisitzer zugegen sein.
ZurGewährleistung dieser Bestimmung werden die für die mündlidre prüfung vor-
gesehenen Beisitzer im Prüfungsplan namentlidr aufgeführt, sofern nidrt dei Aus-
sdruß wä,hrend der Prüfung gesdrlossen anwesend ist.
Bei Parallel-Prüfungen soll für jede Prüfungsgruppe ein Vorsitzender eingesetzt
werden.

AnDerkuDg: Die Numerierog der Paragraphen bezieht siö auf die Prüfurgsordnuq qen. deE 1,or-sölag des Kuratoriums des OP vom 26. September 1966. Die Faragrapüei in Klammern
beziehen siö auf die nieders, VermRefenVO 1Ur. f;.
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Zulassung zur Prüfung
(2)Zu§ 3 Abs.6 (§ 31)

Die vom Kuratorium des OP festgesetzten Prüfungsgebühren betragen:

a) für die Abnahme der gesamten Prüfung 100,- DM

b) frir die Erteilung einer zweiten (ausnahmsweise audr dritten

- s. § 11 Abs. 2 -) Aufgabe ftir dle hauslid're Prüfungsarbeit. 50,- DM
Bei ,,ersatzweiser" Erteilung einer neuen Aufgabe (s. § 5 Abs. 2 letzter
Satz) wird keine Gebüürr erhoben.

c) für die §Tiederholung münd,lidrer Prüfungsfäd,er je Fadr 10,- DM

d) für die \Tiederholung
1) der gesamten mündlidren Prüfung oder

2) der Aufsidrtsarbeiten 50,- DM

e) für die §Ti,ederholung der Aufsidrtsarbeiten und der gesamten
mündlidren Prüfung sowie als Hödrstbetrag beim Zusammentreffen
der Fälle d 2) und c) 75,- DM

(3) Zu § 4Ab,s. I (§ 23 Abs. t)
Die Große Staatsprüfung soll mri'glidrst innerhalb von zwei Monaten nadr Absdrluß
des Vorbereitungsdienstes durdrgeführt sein.

Häuslidre Prtif ungsarbeit

G)Zu§ 5 Abs. I (§ 2a Abs. 1)

Die Aufgaben für die häuslidre Prüfungsarbeit sollen sid, in einem Zeitraum von
etwa 2 Jahren nidrt unverändert wiederholen.

Bei Abfassung der Aufgabe sollen die zum Aufgabentext gehörenden Unterlagen
(Ubersidrtskarten und dergl.) möglidrst gleidr vom Aufgabensteller besdrafft und
der Aufgabe beigefügt werden. Etwaige Besdraffungskosten können gegen Vor-
lage der Kaufquittung vom OP erstattet werden.

Die Kandidaten können ausnahmsweise im Aufgabentext aufgefordert werden,
spezielle Bearbeitungsunterlagen bei bestimmten Stellen einzusehen oder in Empfang
zu nehmen, soweit ihnen dadurdr kein erheblidrer Zeitverlust entsteht. In diesen
Fällen hat der Aufgabensteller die betreffende Stelle redrtzeitig zu verständigen
(s. audr Ausf. Best. 5, letzter Absatz).

Dem Kandidaten darf nidrt bekanntgegeben werden, wer die Aufgabe für die häus-
lidre Prüfungsarbeit gestellt hat und weldre Prüfer die Arbeit beurteilen.

(5) Zu § 5 Abs. 2 (§ 24 Abs. a)

Fiillt der Termin für die Aushändigung der Aufgabe an den Kandidaten auf einen
Samstag oder gesetdidren Feiertag, so ist die Aufgabe bereits am Vortage auszuhändi-
gen. Die Frist für die Fertigung der Arbeit beginnt stets mit dem Tage, der auf die
Aushändigung der Aufgabe folgt.
Die Frist für die Ablieferung der häuslidren Prüfungsarbeit wird jeweils um zwei
'fage verlängert, wenn die Oster-, Pffngst- oder §Teihnadrtsfeiertage in den Bear-
beitungszeitraum fallen.
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Für die Besdraffung von Unterlagen und fär die Durdrführung örtlidrer Besidrtigun-
gen kann keine Vedängerung der Bearbeitungsfrist gewährt werden.

(7)Zu§ 5 Abs. 6 (§ 2a Abs. 7)

Siehe audr Ausführungsbestimmung Nr. (23)

Aufsidrtsarbeiten

(8) Zu § 6 Abs. I (§ 25 Abs. 1 und 2)

Die Aufgaben für die Aufsidrtsarbeiten sollen sidr in einem Zeitraum von etwa
2 Jahren nidrt unverändert wiederholen. Dem Kandidaten darf nidrt bekanntgegeben
werden, wer die Aufgaben für die Aufsidrtsarbeiten gestellt hat und weldre Präfer
die Arbeiten beurteilen.

Die Leiter der Prüfungsaussdrüsse sollen - möglid'rst sdron bei Anforderung der
vier Aufgaben bei den Prüfern - sidrerstellen, daß nidrt gleidrartige Themen ge-
stellt werden.

Es sollen Aufgaben aus der Praxis gestellt werden, die möglidrst die Anfertigung
von Skizzen und/oder Beredrnungen einsdrließen und nidrt auf eine allgemein-
gehaltene Besdrreibun g hinauslauf en.

Die Aufgabentexte sollen frei von Sdrreibfehlern und möglidrst kurz sein. Sie sind
übersidrtlidr zu gliedern und in folgende Form zu fassen, wobei das Thema der
Aufgabe stets anzugeben ist:

(Abstand von 4 cm bis Oberkante Bogen bleibt frei)

Aufgabe für die Aufsidrtsarbeit

(Vor- und Zuname)

Prüfungsfadr

(rh;;,i

a) (Text der Aufgabe )

b) (Verlangt wird . . .... .)
c) (Anlagen )

d) (Zusätzlidre Hilfsmittel (rgl. Ausf. Best. 10))
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(9) Zu § 6 Abs. 2, Satz I (§ 25 Abs. 3 Satz l)
Die vier Aufsidrtsarbeiten sollen an vier aufeinanderfolgenden Arbeitstagen - in
der Regel von Montag bis Donnerstag - gefertigt werden. Ausnahmen infolge eines
gesetzlidren Feiertags sind zulässig, um Verzögerungen im Prüfungsablauf zu ver-
meiden. Zu Verwaltung und Redrt zählen audr sonstige Redrtsgebiete und die Redrts-
vorsdrriften der tedrnisdren Venvaltungen.

!'.'.7: 
§ 6 Abs' 2'satz 2 (§ 25 Abs' 3 satz 2)

In den Fadrridrtungen Vermessungs- und Uegensdraftswesen und Flugsidrerung sind
keine Hilfsmittel allgemein zugelassen.

De allgemein zugelassenen Hilfsmittel sind vom Aufgabensteller niöt aufzuführen;
werden zusätzlidre Hilfsmittel zugelassen, so sind diese vom Aufgabensteller unter

, dem Aufgabentext anzugeben.

Die Uberwadrungsbehördenl) werden durdr das OP durdr Ubersenden der Vor-
drud<e ,,Niedersdnift über die Anfertigung von Aufsidrtsarbeiten" redrtzeitig davon
unterridrtet, weldre Hilfsmittel bereitzuhalten sind.

Mündlidre Prüfung
(11)Zu § 7 Abs. 1 (§ 26 Abs. 1)

Der Plan mit den Namen der Prüfer darf dem Kandidaten erst am l. Tag der münd-
lidren Prüfung bekanntgegeben werden.

(12)Zu § 7 Abs. 3, Satz 1 (§ 26 Abs. 3 Satz 1)

Es ist darauf zu adrten, daß möglidrst alle im Prüfstoffverzeidrnis angegebenen Prü-
fungsgebiete behandelt werden.

Die Prüfungen in ,,Verwaltung und Redrt", ,,Organisation und Redrtsvorsdriften der
tedrnisd'ren Verwaltungen" und .. . können sowohl von tedrnisdr als audr juristisdr
vorgebildeten Prüfern abgenommen werden.

(13)Zu§ 7 Abs. ?,Satz2 (§ 26 Abs. 3Satz2)
Bei weniger als 3 Kandidaten sind die Prüfungszeiten wie folgt zu kürzen'

Bei einer in Anlage 1

vorges ehenen Pnifungs -

zeit von :

ist zu kürzen

bei 2 Kandidaten auf 
'

bei 1 Kandidaten auf 
'

lr lz Stunde

1r I a Stunde

1 Stunde

bei einem Fadrgebiet
rnit zwei Vertiefungs-

fädrern von je
1r I E Stunde

') vgl. VermRefAPVO - DV Nr. 7.1
*) Die Aufteilung auf die beiden Fädrer
leitern festgesetzt.

wird vom Oberprüfungsamt im Benehmen mit den Aussdruß-

lr I E Stunde

1 Stunde

1 Stunde

(keine Kürzung)
insgesamt
2rlaStunde*)

t Stunde
s/e Stunde
s/a Stunde

insgesamt
18l r Stunde*)
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I]}ie vorstehende Regelung ist audr anzuwenden, wenn sidr die Zahl der Prüflinge
während der mündlidren Prüfung wegen des Ausfalls eines Prüflings verrnindert.

$$Zu§ 7 Abs. 4 (§ 26 Ab6. 4)

Der Vortrag entfällt ftir Kandidaten, die die Prüfung nidrt bestehen,

(15)Zu § 7 Abs. 5 (§ 26 Abs. 5)

Der Präsident des Oberprüfungsamtes kann, soweit der Prüfungsbetrieb dadurdr
' nidrt gestört wird, neue Prüfer - in Ausnahmefällen audr sonstige dienstlidr am

Prüfungswesen interessierte Personen - zur mündlidren Prüfung ein'laden.

Bewertung der Prüfungsleistungen im einzelnen

(t6)Zu§ 9 Abs. 1 (§ 28 Abs. 1)

Es ist allgemein darauf zu adrten, daß in allen Prüfungen gleldrm:ißige Anforderun'
gen gestellt und gleidre Maßstäbe bei den Beurteilungen angelegt werden. Bei der
Bewertung der Einzelleistungen ist davon auszugehen, daß eine den durdtsdrnitt-
lidren Anforderungen entspredrende Leistung mit

(l) ausreiüend

zu beurteilen ist und daß nur eine über dem Durdrsdrnitt liegende Leistung die Note

(3) befriedigend

und besser erhält.

(17)Zu § 9 Abs. 2 (§ 28 Abs. 2)

Bei der Durdrsidrt der häuslidren Prüfungsarbeiten sollen Randbemerkungen nur
rnit Bleistift eingetragen werden, damit sie später vor Rüd<gabe der Arbeiten an die
Verfasser entfernt werden können.

(18) Zu § 9 Abs. 3 (§ 28 Abs. 3)

Bei der Beurteilung der Einzelleistungen sollen in erster Linie clie in § 9 Abs. 3

(§ 28 Abs. 3) aufgeführten vollen Noten in Vort und Zahl verwendet werden.
Nur soweit Einzelleistungen durdr volle Benotungsziffern nidrt ausreidrend kenndidr
gemad'rt werden können, gelten folgende Zwisdrenwerte:

für sehr gut - 
: 7,?

fürgut* :1,7
fürgut- : 2,?

fürbefüedigend* :2,7

[ii'itr]:- 
=i,i,Andere Zwisdrcnwerte dtirfen nidrt verwendet werden.

Bei Untersdrieden in der Beurteilung einer sdrriftlidren Arbeit durd'r den 1. und
2. Prüfer soll das endgültige Urteil durdr den Prüfungsaussdruß gefunden werden.
Eine arithmetisdre Ermittlung des Endurteils aus den Urteilen des 1. und 2. Prüfers
soll unterbleiben.
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Sdrlußberatung

Feststellung der Prüf ungsurteile

(19)Zu § 10 Abs. 1 (§ 29 Abs. 1)

Der Prüfungsaussdruß soll bei der Sdrlußsitzung nadr Möglidrkeit gesdrlossen zu'
gegen sein.

a) Bildung der zusammenfassenden Note für die Aufsidrtsarbeiten'
Die Zihlen der Einzelnoten der vier Aufsidrtsarbeiten einsdrließlidr etwaiger
Dezimalen werden zusammengezählt und die Summe durdr vier geteilt. Das Er-
gebnis - mit einer Dezimalstelle - wird ohne Aufrundung in die Niedersdrift
eingetragen. Hierbei redrnet die zusammenfassende Note

7,0-l ,5 als sehr gut

1,6-2,5 als gut

2,6-3,5 als befriedigend

3,Hß als ausreidtend

4,4-5,O als mangelhaft

5,t und mehr als ungeni.igend.

b) Festsetzung des Gesamturteils,

Zur Ermittlung des Cesamturteils wird

in allen Fadrridrtungen in der Fadridrtung
aufler ,,§Tehrtedrnik" ,,§Tehrtedrnik"

die Summe aus die Summe aus

der 2-fadren Note der häusl. der Note der häusl.
Prüfungsarbeit, Prüfungsarbeit,

der 2-fadlen C,esamtnote der der 3-fadren Gesamtnote der
Aufsidrtsarbeiten Aufsidrtsarbeiten

und den Einzelnoten der mündlidren Prüfung
gebildet und durdr die um 4 vergrößerte Zahl der mündlid'ren Prüfungsfädrer
geteilt.

tsei der Bildung des Gesamturteils zählen im allgemeinen eine zweite häuslidre
Prüfungsarbeit und wiederholte mündlidre Prüfungsfädrer

hödlstens als ausreidrend.

(Die wiederholten Aufsid'rtsarbeiten zählen stets mit der erreidrten Gesarntnote).

Die Einsdrränkung des ersten Satzes entfällt, wenn

die vier Aufsidrtsarbeiten oder

die gesamte mündlidre Prüfung

wiederholt werden.
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Die Prüfung ist:

,,sehr gut bestanden" bei einem Mittelwert von l,F-1 ,5,

wobei keine der obengenannten Noten sdrledrter als

,,befriedigend" sein darf,

,,gut trestanden" bei einem Mittelwert von 7,6-2,5,
wobei keine der obengenannten Noten sdrledrter als

,,ausreidrend" sein darf,

,,befriedigend bestanden" bei einem Mittelwert von 2,6-3,5 und

,,bestanden" bei einem Mittelwertvon3,G-4,0.

Eine zwcite Dezimalstelle bleibt unbcrtt*stdrtigt.

Die Prüfung ist:

,,nidrt bestanden" bei einem sdrledrteren Ergebnis als 4,0

oder

bei einem besseren Ergebnis als 4,0 in den Fällen, des

s 10 Abs. 4 Budrst. a)Ziff.1-: (S 29 Abs. 4 Budrst. a
ziff . t-5).

(20)Zu § 10 Abs. 3,Satz2 (§ 29 Abs. 3 Satz 2)

\7enn von dieser Möglidrkeit (Beurteilung in Crenzfällen) Gebraudr gemadlt wird,
soll das Cesamturteil um nidrt mehr als 0,1 verändert werden.

(21)Zu § 10 Abs. 4, Budrst. a)Ziff.3 (§ 29 Abs. 4 Buöst. aZiff .3)

In Zweifelsfällen entsdreidet der Vorsitzende des Prüfungsaussdrusses, ob es sidr
um eine Aufgabe aus dem gleidren Fadr handelt. \üegen §Tiederholung s. Ausf.
Best. (25).

(22) Zu § 1 0 Abs. 4, Budrst. a) Ziff . 4 (§ 29 Abs. 4 Budrst. a Ziff . 4)

Zum Ausgleidr dürfen nur die mit ,,befriedigend" oder besser beurteilten münd-
lidren Prüfungsfädrer herangezogen werden.

(23)Zu § 10 Abs. 5 (§ 29 Abs. 5)

Die Prüfungsakten dürfen den Kandidaten audr nadr der Großen Staatsprüfung nidrt
zugänglidr gemadrt werden.

Q$Zu§ 10 Abs. 6 (§ 29 Abs.6)

Die Besdreinigung über die bestandene Große Staatsprüfung wird in Gegenwart
des Prüfungsaussdrusses bei der Verkündung der Prüfungsergebnisse ausgehändigt.
Hierbei sind die erzielten Einzelnoten, ggf. mit äiner kurzen Äußerung zu den Lei-
stungen, mitzuteilen.
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Das Prüfungszeugnis, in dem das Fadrgebiet und ggf. das Fadr der vertieften Aus-
bildung kenntlidr gemadrt ist, wird dem Kandidaten im allgemeinen über den Leiter
der Ausbildungsbehörde zugesandt.

Beim Ni&tbestehen der Prüfung hat der Vorsitzende des Prüfungsaussdrusses dies
dem Kandidaten vor der allgemeinen Verkündung der Prüfungsergebnisse unter
Angabe der hauptsädrlidren Mängel seiner Leistungen mündlidr bekanntzugeben.
Die s&riftli&e Bestätigung erfolgt durdr das OP.

§/iederholung der Präfung

(25) Zu § 1 I Abs. 1, Satz 3 (§ 30 Abs. I Satz 3)

Die §Tiederholung einer einzelnen Aufsidrtsarbeit ist audr im Fall des § 10 Abß. 4,
Budrst. a),Ziff .3 (§ 29 Abs. 4 Budrst. aZiff .l) nicl'rt erforderlidr.

Die ,,überwiegend ungenügenden und mangelhaften Leistungen" beziehen sidr auf
die Fädrer der mündlidren Prüfung.

Bei einer §Tiederholung der gesamten mündlidren Prüfung sollen in der Regel auö
die Aufsidrtsarbeiten neu gefertigt werden, wenn mindestens drei Arbeiten sdiledrter
als,,ausreidrend" bewertet wurden.

57



AN HAN C

1. Oberprüfungsamt für die höheren technischen

Verwaltungsbeamten

Bek. d. Nds. Mdl v.9. 4. t964(Nds. MBL S. 374)

Be zu g : Bek. d. Nds.MP-StK-vom21.2.1951(Nds.MBl. S.62).

Nadrstehend wird das Ubereinkommen über die Erridrtung eines gemeinsd'raftlidren
Oberprüfungsamtes deutsdrer L'änder und Verwaltungen für die höheren tedrnisdren
Verwaltungsbeamten in der Neufassung vom 20. Februar 1964 bekanntgegeben,

Anlage

Ubereinkommen
über die Erridrtung eines gemeinsdraftlidren Oberprüfungsamtes deutsdrer Länder

und Verwaltungen für die höheren tedrnisdren Verwaltungsbeamten
vom 16. September 1948

in der Neufassung vom 20. Februar 1964

Die Länder Berlin, Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Hessen,

Niedersadrsen, Nordrhein-§ürestfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sdrleswig-

I-lolstein

das Bundesministerium für Verkehr (Abteilungen §flasserbau, Straßenbau und Luft-
fahrt), das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundessdratzministerium, die
Bundesministerien für das Post- und Fernmeldeuresenf für §(irtsdraft und für \(oh-
nungswesenf Städtebau und Raumordnung,

clie Hauptverwaltung der Deutsdren Bundesbahn,

der Deutsdre Städtetag, der Deutsdre Städtebund und der Deutsdre Landkreistag

- im folgenden als ,,Verwaltungen" bezeidrnet - sind in dem Bestreben, die ein-
heitlidre Durdrführung der Großen Staatsprüfung für den tedrnisd'ren Verwalrungs-
dienst zu ermöglid'ren, wie folgt übereingekommen 

'

A. Die Verwaltungen

Artikel t
(1) Die Verwaltungen, die dieses Ubereinkommen treffen, erridrten ein gemein-
sdraftlidres Oberprüfungsamt zur Abnahme der Großen Staatsprüfung für den
höheren tedmisdren Verwaltungsdienst und erkennen die Zeugnisse des Ober-
prüfungsamtes für ihren Bereidl an.

(2) Den übrigen deutsdren Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen
interessierten Stellen steht es jederzeit frei, diesem Ubereinkommen beizutreten. Der
Beitritt ist dem Kuratorium (Art. 3) sdrriftliö zu erklären und wird von ihm bekannt-
gegeben.
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(3) Die Beitrittserklärung sd,Iießt'in sidr die Anerkennung der Prüfungszeugnisse des

Oberprüfungsamtes und wird wirksam vom Beginn des laufenden Gesdräftsjahres
(Art. 16).

Artikel 2

Der Rücktritt von diesem Ubereinkommen kann nur zum Sdrluß des Gesdräftsjahres
bis zum 30. Juni jedes Jahres gegenüber dem Kuratorium durdr eingesdrriebenen
Brief erklärt werden und wird vom Kuratorium bekanntgegeben.

B. Das Kuratorium

Artikel 3

(1) De den Verwaltungen aus diesem Ubereinkommen erwadrsenden Aufgaben
werden durdr ein Kuratorium wahrgenommen.

(2) Für das Kuratorium können die Verwaltungen bis zu zwet Verreter bestellen,
von denen mindestens einer die Befähigung zum höheren ted,nisdren Verwaltungs-
dienst durdr Ablegen der Großen Staatsprüfung erworben haben soll.

(3) Jeder Vertreter wird als ständiger Vertreter bestellt, unbesdradet des RedTtes der
bestellenden Verwaltung, ihn jederzeit zurüd<zuziehen.

(4) Jede Verwaltung hat im Kuratorium nur eine Stimme, die sie bei Bestellung von
zwei Vertretern nadr ihrem Ermessen wahrnehmen läßt.

Artikel 4

Die Verwaltungen unterhalten beim Kuratorium mit freiwilligen Beiträgen einen
Gemeinscl'raftsfonds für Studienreisen. Er dient der alllahrlidren Vergabe von Sti-
pendien an Kandidaten, die hervorragende Leistungen in der Großen Staatsprüfung
erbradrt haben (Art. 5 Abs. 2 Budrst. i und Art. 9 Abs. 2 Budrst. e).

Artikel 5

(1) Die persönlidre und die haushaltsred'rtlidre Aufsidrt über das Oberpräfungsamt
übt der Bundesminister für Verkehr ausi er trägt die Kosten des Oberprüfungsamtes.
Im übrigen wird die Aufsidrt über das Oberprüfungsamt vom Kuratorium wahr-
genommen.

(2) Dem Kuratorium obliegt insbesondere 
'

a) die Zustimmung zur Bestellung und Abberufung des Präsidenten des Oberprü-
fungsamtes und seines Stellverreters (Art. 13 Abs. 1),

b) die Bestätigung der Bestellung und der Abberufung der Abteilungs- und Aus-
sdrußleiter sowie deren Stellvertreter (Art. 9 Abs. 2 Budrst. d),

c) die Mitwirkung bei der Aufstellung des Voransdrlages für das kommende Haus-
haltsjahr,

d) die Umgestaltung und Neueinrid'rtung von Abteilungen des Oberprüfungsamtes
und deren Aussdrüssen,
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e) die Genehmigung des Gesdräftsberidrtes des Oberprüfungsamtes (Art. 1.1

Budrst. b),

f) die Zustimmung zur ausnahmsweisen Zulassung von Referendaren zur Großen
Staatsprüfung in Fällen des Abweidrens von den Vorsdriften des Vorbereitungs-
dienstes, soweit es die beamtenredrtlidren Bestimmungen des Bundes oder des
jeweiligen l:ndes erlauben,

g) die Entsdreidung über die Zulassung von Referendaren zu einer zweiten §(ieder-
holungsprüfung und über die Ungültigkeitserklärung von Prüfungszeugnissen,
soweit es die beamtenredrtlidren Bestimmungen des Bundes oder des jeweiligen

Landes edauben,

h) die Festsetzung der Prüfungsgebühren und der Vergütungssätze für die Tätig-
keit der Prüfer sowie der Abteilungs- und Aussdrußleiter im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel,

i) die Aufstellung der Ridrtlinien für die Gewährung von Stipendien aus dem Ge-
meinsdraftsfonds für Studienreisen sowie die Uberwadrung der Bewirtsdraftung
dieses Fonds (Art. 4),

j) die Begutadrtung und Empfehlung von Vorsd'rlägen über die Ausbildung und
Prüfung zum höheren tedrnisdren Verwaltungsdienst.

(3) Das Kuratorium kann dem Oberprüfungsamt Sonderaufräge auf den Gebieten
des Ausbildungs- und Prüfungswesen sowie auf Gebieten, die allgemeine Berufs-
fragen betreffen, erteilen.

Artikel 6
(l ) Das Kuratorium ffitt in jedem Jahr zu einer ordentlidren Sitzung zusamme,n.

Außerordentlidre Sitzungen ftnden statt, wenn mindestens ein Drittel der Verwaltun-
gen die Anberaumung einer Sitzung beim Vorsitzer des Kuratoriums beantragt; sie
sind spätestens innerhalb von sed'rs §(odren nadr Eingang des Antrages'anzuberau-
men. Außerordentlid're Sitzungen können audr vom Vorsitzer des Kuratoriums ein-
berufen werden, wern er sie für notwendig hält.

(2) Erfolgt kein §Tidersprudr, so kann die Besdrlußfassung des Kuratoriums audr
auf sdrriftlid'rem §fege herbeigeführt werden.

Artikel 7
(t ) Das Kuratorium ist besdrlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Verwaltungen
vertreten ist. Soweit nidrt in Artikel 17 etwas anderes bestimmt ist, faßt es seine
Besdrlüsse mit einfadrer Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleidrheit gilt die Vorlage als
abgelehnt.

(2) An den Sitzungen des Kuratoriums nehmen ohne Stimmredrt teil:

a) der Präsident des Oberprüfungsamtes,

b) je ein Vertretet der ständigen Berater des Kuratoriums (Art. 8).

Artikel 8
Verwaltungen, die einen eigenen Vorbereitungsdienst unterhalten und juristisd're
Personen des öffentlidren Redrts oder Verbände der gewerblidren §flirtsdraft, die
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an der Ausbildung der Referendare beteiligt sind oder an ihr ein begründetes Inter-
esse nehmen, können auf Antrag vom Kuratorium als ständige Berater für Aus-
bildungsfragen zugelassen werden.

Artikel 9

(1) Der Vorsitzer des Kuratoriums und sein Stellvertreter werden vom Kuratorium
auf Vorsdrlag des Bundesministers für Verkehr aus den Vertretern der Verwaltungen
im Kuratorium für die Dauer von drei Jahren bestellt.

Der Vorsitzer und sein Stellvertreter sollen nidrt der gleidren Verwaltung angehören.
Der Vorsitzer muß die Befähigung für den höheren tedrnischen Verwaltungsdienst
besitzen.

(2) Der Vorsitzer hat folgende Aufgaben,

a) Er leifet die Sitzungen des Kuratoriums und sorgt für die Verhandlungsnieder-
sdrrift, in der die Ergebnisse der Verhandlung festzulegen sind.

b) Er überwadrt die Durdrführung der Besdrlüsse des Kurätoriums.

c) Er beraumt die Sitzungen des Kuratoriums an und stellt im Benehmen mit dem
Präsidenten des Oberprüfungsamtes die Tagesordnung der Sitzungen auf, die
den Verwaltungen zu Händen ihrer Vertreter vier li(odren vorher mitzuteilen ist.

d) Er bestellt die Prüfer und die Abteilungs- und Aussdrußleiter sowie deren Stell-
vertreter und beruft sie ab, die Abteilungs- und Aussdrußleiter sowie deren Stell-

vertreter vorbehaltlidr der Bestätigung durdr das Kuratorium (Art. 5 Abs. 2
Budrst. b). Abteilungsleiter, Ausschußleiter und Prüfer werden für drei Jahre
bestellt.

e) Er bewilligt nadr den vom Kuratorium gegebenen Ridrtlinien auf Vorsdrlag des
Vorstandes des Oberprüfungsamtes Stipendien aus dem Gemeinsdraftsfonds.

(3) Die Gesdräftsstelle des Oberprüfungsamtes steht dem Vorsitzer bei Erledigung
seiner Aufgaben zur Verfügung.

C. Das Oberprüfungsamt

Artikel to
(I) Das Oberprüfungsamt besteht aus dem Präsidenten, seinem Stellvertreter, den
Abteilungsleitern, den Aussdrußleitern (Art. 12) und den Prüfern. Der Präsident,
sein Stellvertreter, die Abteilungsleiter und die Aussdrußleiter bilden den Vorstand
cles Oberprüfungsamtes (Art. 14).

(2) Das Oberprüfungsamt führt ein Dienstsiegel mit der Umsdrrift ,,Oberprüfungs-
amt für die höheren tedrnisd'ren Verwaltungsbeamten".

(3) Alle Mitglieder des Oberprüfungsamtes müssen die Befähigung zum höheren
tedrnisdren Verwaltungsdienst bzw. zum höheren (nid'rttedrnisdren) Verwaltungs-
dienst durdr Ablegen der Großen Staatsprüfung erworben haben. Das Kuratorium
kann in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen.
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Artlkel t t

Dem Oberprüfungsamt obliegt :

l. die Abnahme der Croßen Staatsprüfung für den höheren tedrnisdren Verwaltungs-
dienst auf der Grundlage der von den Verwaltungen auf Empfehlungen des Kura-

toriums für ihren Bereidr eingeführten VorsdTriften,

2. die \trfleiterbildung der Prüfungsvorsd,riften auf Crund der neueren Erfahrungen
der §Tissensd,aft und der Bedürfnisse der Verwaltungenl

3. die Mitarbeit an Ausbildungsvorsdrriften, soweit die zusfändigen Verwaltungen
dies wünsdren.

Artikel t 2

(l) Das Oberprüfungsamt gliedert sidr in Abteilungen für die einzelnen Fadrrid'rtun-
gen. Die eingeridrteten oder nodr einzuridrtenden Abteilungen können entspredrend
den in ihnen vertretenen Fachgebieten und Fadrgruppen in Aussdrüsse aufgegliedert
werden.

(2) Die Gesdräfte der Abteilungen werden von den Abteilungsleitern und bei Ver-
hinderung von deren Stellvertretern nadr den vom Vorstand gegebenen Ridrtlinien
geregelt.

(3) Die Gesdräfte der Aussdrüsse werden von den Aussd'rußleitern und bei Verhinde-
rung von deren Stellvertretern geregelt.

Artikel t a

(l) Die Bestellung und Abberufung des Präsidenten des Oberprüfungsamtes und
seines Stellvertreters erfolgt durdr den Bundesminister ftir Verkehr im Einvernehmen
mit dem Kuratorium.
Der Präsident und sein Stellvertreter müssen die Befähigung zum höheren tedrnisdren
Verwaltungsdienst durdr Ablegen der Großen Staatsprüfung erworben haben.

(2) Der Präsident leitet und beaufsidrtigt den gesamten Gesdräftsgang des Ober-
prüfungsamtes. Er entsdreidet über die Anträge auf Zulassung zur Großen Staats-
prüfung und den Aussdrluß von derselben.

(3) Das für das Oberprüfungsamt erforderlid-re Personal wird vom Bundesminister
für Verkehr bestellt.

Artlkel ta
Der Vorstand des Oberprüfungsamtes hat folgende Aufgaben:

a) Er regelt die allgemeinen Fragen des Prüfungswesens und die Handhabung des
Prüfungsdienstes. Ferner gehört es zu seinen Aufgaben, Vorsd,läge für eine
Anderung oder Ergänzung der Prüfungsvorsdrriften zu madren.

b) Er stellt den jährlidren Gesdräftsberidrt des Oberprüfungsamtes auf (Art. 5 Abs. 2

Budrst. e).

Artikel t s

(1) Sitzungen des Vorstandes werden vom Präsidenten nadr Bedarfoder auf sdrrift-
lidren Antrag von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern anberaumt und sind von
ihm zu leiten.
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(2) Die in der Sitzung des Vorstandes zu erörternden Fragen sollen den
Vorstandsmitgliedern vorher sdriftlidr mitgeteilt werden.

Artikel 16

Das Gesdräftsjahr des Oberprüfungsamtes ist das Kalenderjahr. AIle Bekannt-
madrungen des Kuratoriums und des Oberprüfungsamtes erfolgen durdr Rund-
sdrreiben oder durch Veröffentlidrung im Mitteilungsblatt des Oberprüfungsamtes
(MOP).

D. Sdrlußbestimmungen

Artikel tz
Änderungen dieses Ubereinkommens, durdr die den Verwalturgen neue Verpflidr-
tungen auferlegt oder durdr weldle die ihnen nadr dem übereinkommen zustehenden
Redrte eingesdrränkt werden, bedürfen der Zustimmung aller Verwaltungen. Das
gleiche gilt für die Anderungen des Ubereinkommens, weldre eine Änderung der
Ausbildtrngs- und Prüfungsvorsdrriften für den höheren tedrnisdren Venvaltungs-
dienst oder der Organisation des Oberprüfungsamtes zum Gegenstand haben oder
nach sidr ziehen, es sei denn, daß es sidr um unwesentlidre Anderungen ohne grund-
sätzlidle Bedeutung handelt. Dese und sonstige Anderungen können mit Zweidrittel-
mehrheit der beteiligten Verwaltungen besd'rlossen werden.

Artikel t 8

Die vorstehende Neufassung tritt in Kraft, sobald alle Verwaltungen ihre Zustim-
mung dem Vorsitzer des Kuratoriums sdrriftlidl mitgeteilt haben.

Die sdrriftlidren Zustimmungserklärungen liegen vor. Die Neufassung ist damit am
20. Februar 1964 in Kraft getreten.

2. Beschaftigung von Praktikanten
für das Hochschulstudium des Vermessungswesens 1) 2)

RdErl. des Nds. Mdl vom 5. 2.1955 ( Nds. MBl. S. 163)*

Bezug ' RdErl. des Nds.Mdl.vom 4.9.1951-l/8Verm 
-1210 

A- 1504/51
und vom 18.2. 1954 -lll7 a Verm - 1210 A- 47155 (n. v.).

Für das Hodr'sdrulstudium der Vermessungskunde ist eine praktisd-re Besdläftigung
mit Vermessungsarbeiten vorgesd'rrieben, die bei amtlidren Vermessungsdienststellen
oder öffentlid'r bestellten Vermessungsingenieuren in der Regel 6 Monate umfassen
und vor Aufnahme des Studiums abgeleistetwerden soll.

r)

2)

*)

Der RdErl. soll demnädrst neu gefaßt und dabei
von drei Monaten Dauer abgestellt werden.
vgl. audr Anhang 3 unter II § 2 Abs. 1.

Adressaten: VermessunEs- und Katasterbehörden,
die Uffentli& bestellten Vermessungsingenieure.

voraussiötlidr auf eine praktisdre Besüäftigung

die anderen behördlidren Vermessungsstellen und
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Das 6tudium beginnt im Herbst, so daß die Praktikantenzeit zwed<mäßig im
Sommerhalbjahr abgeleistet wird.

Seitens der Hodrsdrule wird darüber hinaus eine regelmäßige Besdräftigung mit
praktisdren Vermessungsarbeiten in den Semesterferien empfohlen.
Zwed< der Vorpraxis ist:

l. Der Praktikant soll einen Einblid< in die Bedürfnisse des Vermessungswesens und
in die Tätigkeit bei der praktisdren Berufsausübung gewinnen.

2. Er soll die manuellen Fähigkeiten im Messen und die Grundlagen des geodätisdren
Redrnens erlernen. Er muß ferner, wenn er zur Hodrsdrule kommt, sauber zeid'r-
nen und einwandfreie Zahlen sd,reiben können, sowie die einfad,e Blo*sdrrift
(DIN Blatt I 5 und 17) von Hand aus beherrsdren.

Angesidrts der versdriedenartigen Ausbildungsstellen ist ein fester Ausbildungsplan
nidrt möglidr.

Der Praktikant muß jedodr mit folgenden Arbeiten vertraut gemadrt werden:

A. Im Außendienst
1. Gebraudr von Uängenmeßwerkzeugen und §flinkelprismen.

2. Horizontalwinkelmessungen mit einfad, en Feldmeßtheodoliten.

3. Höhenmessungen mit einfadren Nivellierinstnrmenten.
4. Führen von Feldbüdrern und Rissen.

B. Im Innendienst
L Anfertigung von Plänen mit Benutzung versdriedener Zeidren- und Kartiergeräte

(Zirkel, Anlegemaßstab, Koordinatograph).

2. Redrnungen im Koordinatensystem und Flädrenberedrnungen mit versdriedenen
Redrenhilfsmitteln (Logarithmen, Zahlentafeln, Redrenmasdrinen).

3. Vervielfältigungsarbeiten (Pantographien, Lidrtpausen, Photokopien).

Der Praktikant soll während der Vorpraxis je eine kleinere Lage- und Höhenauf-
112hmg - 

ysn der Aufnahme bis zur Kartierung- selbständig durdrführen.
Der Ausbildungsleiter stellt über die Praktikantentätigkeit ein Zeugnis aus, das die
Arbeiten, mit denen der Praktikant besdräftigt gewesen ist, ihrer Art und Dauer
nad'r im einzelnen aufführt. Dieses Zeugnis ist nadr Absdrluß der Vorpraxis - also
im Regelfalle bei Beginn des Studiums - im Geodätisdren Institut bzw. Institut für
Vermessungskunde zur Einsidrtnahme vorzulegen.

Uber geeignete Praktikantenstellen ist Näheres beim Geodätisdren Institut der Tedr-
nisdren Ho&sdrule Hannover bzw. beim Institut für Vermessungskunde der Tedr-
nisdren Hodrsdrule Braunsdrweig - dem Praktikantenamt (Fadrrid,tung Vermes-
sungswesen) - zu erfahren. Dieses ist erforderlidrenfalls audr bereit, Besdräftigungs-
möglidrkeiten bei den eingangs genannten Stellen zu vermitteln.

VorstehenderErlaß ergehtunter Bezug autZitf.2 meines (n. v.) RdErl. vom 18.2.
1954 - ll/7 aYerm - l21O A - 47/55 - mit der Bitte um Beadrtung rnd Unter-
rid-rtung von Bewerbern. Der RdErl. vom 4. 9. 1951wird aufgehoben.
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3. Diplomprüfungsordnung ftir Studierende
des VCrmessungswesens der Tedrnischen Hodrschule t) Hannover

Erl. d. Nds. KultM v. 24.4.1967 (Nds. MBl. 5.497)
i. d. F. d..Erl. vom27.7.67 (Nds. MBl. 5.776)

B e z u g : RdErl. des RMf§7EV vom 5. 5. 1938 (MBl. §fEV 262 - GültL KultM
104t2).

Die nadrstehende, von mir im Einvernehmen mit dem Minister des Innern erlassene
Diplomprüfungsordnung für Studierende des Vermessungswesens der Tedrnisdren
Hodrsdrule Hannover wird hiermit veröffentlidrt:

I. Allgemeine Bestimmungen

§1
Zweck der Prüfung

Die Diplomprüfung bildet einen Absdrluß des Studiums. Durdr die Diplomprüfung
soll festgestellt werden, ob der Kandidat gründlidre Fadrkenntnisse erworben hat
und die Fähigkeit besitzt, nadr wissensdraftlidren Methoden selbständig zu arbeiten.

§2
Diplomgrad

Auf Grund der bestandenen Diplomprüfung wird der akademisdre Diplomgrad
,,Diplorn-lngenieur" (abgekürzt,,Dpl.-lng.") verliehen.

§3
Gliederung der Prüfung

(1) Die Diplomprüfung gliedert sidr in die Diplom-Vorprüfung und die Diplom-
Hauptprüfung.

(2) Die Teilung der Vor- und der Hauptprüfung in Prüfungsabsdrnitte, die Mindest-
dauer des Studiums und die L'änge der Studienabsdrnine vor und zwisdren den Prü-
fungen ridrten sidr nadr den Besonderen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung.

(3) §7ährend der vorgesdrriebenen Zeiten muß der Student in der Fadrridrtung Ver-
messungs\,vesen ordnungsgemäß sttrdiert haben.

§4
(1) Die Durdrführung von Vor- und Hauptprüfung obliegt je einem Prüfungsaus-
sdruß. Die Prüfungsaussdrüsse bestehen aus dem Vorsitzenden und den zuständigen
Fadrprüfern. Der Vorsitz in den Prüfungsaussdrüssen ridrtet sid.r nadt den Beson-
deren Bestimmungen. Prüfer für die Vor- und Hauptprüfung sind die für die Prü-
fungsgebiete zuständigen Lehrstuhlinhaber bzw. die Fadrvertreter der einzelnen

r) jetzt Technisdre Universität
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Teilgebiete. Für ein Prüfungsfad, darf in der Regel jeweils nur ein Prüfer bestellt
werden. In Zweifelsfällen bestimmt der Vorsitzende den in Frage kommenden Prüfer.

(2) Der Vorsitzende adrtet darauf, daß die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-
gehalten werden. Er regelt bei vorübergehender Verhinderung eines Mitglieds des

Prüfungsaussdrusses die Stellvertretung und führt den Vorsitz bei allen Beratungen
und Besdrlußfassungen des Prüfungsaussdrusses.

(3) Die Zusammensetzung des jeweiligen Aussdrusses und die Fristen für die Ein-
reidrung der Zulassungsgesudre werden durdr Ansdrlag bekanntgegeben.

(4) Der Vorsitzende der Prüfungsaussdrüsse oder dessen Vertreter hat das Redrt,
den Prüfungen beizuwohnen.

§5
Zulassung zur Diplom-Vorprüfung

(l ) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprtifung ist sdrriftlidr zu stellen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen'
l. ein lebenslauf,
2. das Reifezeugnis oder ein vom Kultusminister als gleiöwertig anerkanntes Zeugnis,

3. eine Besdreinigung über die Ableistung der nadr den Besonderen Bestimmungen
dieser Prüfungsordnung erforderlidren praktisdren Ausbildung,

4. das Studienbudr als Nadrweis eines o.rdnungsgemäßen Studiums,

5. die nadr den Besonderen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung edorderlidren
Nadrweise über eine erfolgreidre Teilnahme an Ubungen, Praktika und Exkur-
sionen,

6. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Diplom-Vorprüfung oder
eine Diplom-Hauptprüfung in derselben Fadrrid'rtung an einer deutsd'ren wissen-
sdraftlidren Hodrsdrule nidrt bestanden hat,

7. der Nadrweis über die Zahlung der Prüfungsgebühr.

(3) Kann ein Kandidat ohne sein Versdrulden die erforderlidren Unterlagen nidlt in
der in Absatz 2 vorgesdrriebenen §feise beibringen, so kann der Prüfungsaussdruß
ihm gestatten, die Nad'rweise auf andere Art zu führen.

(4) Der Kandidat muß mindestens das letzte Semester vor der Diplom-Vorprüfung
an der Hodrsdrule eingesdrrieben gewesen seir, an der er die Zulassung zur Dplom-
Vorprüfung beantragt.

§6
Anerkennung von Studienleistungen zur Diplom-Vorprüfung

(l) Einsdrlägige Studiensemester an deutsdrspradrigen wissensdraftlidren Hodr-
sdrulen und dabei erbradrte Studienleistungen werden anerkannt, sofern ein ord-
nungsgemäßes Studium nadrgewiesen wird*).

') Vgl. RdErl. d. Nds. KultM v. 24. 6. 1963 (Nds. MBl. S. 552) betr. Riötlinietr lür die Aaerhenrulg yoD
Studien- und Prüfugsleistulgetr itr den naturuiss.-teöD. Fadrridrtugen d€r Hoösdulen der sowje-
tisdr-besetzteB Gebiete.
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(2) Studiensemester an nidrtdeutsd'rspradrigen wissensdraftlidren Hodrsdrulen und
dabei erbradrte einsdrlägige Studienleistungen werden anerkannt, sofern ein gleidr-
wertiges Studium nadrgewiesen wird. Bei Zweifeln an der Gleidrwertigkeit ist die
Zentralstelle für ausländisdres Bildungswesen zu hören.

(3) Studiensemester in benadrbarten Fadrridrtungen und dabei erbradrte einsdrlägige
Studienleistungen können anerkanni werden, sofern ein ordnungsgemäßes Studium
nad'rgewiesen wird.

§7
Zulassungsverfahren

(1) Auf Grund der eingereidrten Unterlagen entsdreidet der Prüfungsaussdruß oder
ladr Bevollmäd'rtigung dessen Vorsitzender über die Zulassung. Bei Zweifeln darüber,
ob ein ordnungsgemäßes Studium vorliegt, ist der zust:ändige Fadrvertreter zu hören.
De Entsdreidung wird dem Bewerber sdrriftlidr mitgeteilt.

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Untedagen nidrt vollständig sind oder
der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplom-Hauptprüfung in derselben
Fadrridrtung an einir deutsdrin wisiensdraftlidren Ho&sdrulÄ endgiiltig nidrt be-
standen hat oder der Kandidat im Sinne des Gesetzes über die Führung akademisdrer
Grade vom 7. 6. 1939 (Nds. GVBI. Sb. II S. 23) unwürdig ist.

§8
Umfang der Diplom-Vorprüfung

(l) Durdr die Dplom-Vorprüfung soll der Kandidat nadrweisen, daß er sid'r die
allgemeinen Grundlagen angeeignet hat, die erforderlidr sind, um das Fadrstudium
mit Erfolg zu betreiben.

(2) Die Diplom-Vorprüfung besteht atrs Klausurarbeiten und/oder mündlidren Prü-
fungen nadr Maßgabe der Besonderen Bestimmungen dieser Präfungsordnung.

(3) Die Entsd'reidung ,,nidrt bestanden" kann in jedem Fall nur nadr mündlidrer Prü-
fung erfolgen.

§9
Sdrriftlidre Diplom-Vorprüfung

(1) Soweit nadr den Besonderen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung Klausuren
vorgesehen sind, soll der Kandidat darin nadrweisen, daß er in begrenzter Zat und
mit besdrränkten Hilfsrnitteln ein mit den geläuffgen Methoden seines'Fadres bearbeit-
bares Problem erkennen und \7ege zu einer Lösung ffnden kann.

(2) Jede Klausur ist von dem fa&lidr zuständigen Prüfer zu beurteilen.

§10
Mündlidre Dplom -Vorprüfung

(1) Die Dauer der mündlidren Prüfung beträgt für jeden Kandidaten und jedes Prü-
fungsfad'r mindestens 15 Minuten.
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(2) Die Cegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten.

§ 11

Bewertung der Vorprüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsldistungen werden von dem jeweiligen

Prüfer festgesetzt.

(2) Die Leistungen in den einzelnen Fädrern sind mit folgenden Noten zu bewerten:

1 : sehr gut;2: gut; 3: befriedigend;4: ausreidrend; 5: nidrt aus-

reidrend.

Zur differennerteren Bewertung der Leistungen können dieZiffernum O,3 erniedrigt
oder erhöht werden.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Leistungen in den einzelnen Fädrern min-
destens mit der Note ,,ausreidrend" (bis 4,3) bewertet worden sind und überdies
die Gesamtnote mindestens 4,0 beträgt.

Die Gesamtnote einer bestandenen Prüfung lautet:

bei einem Durdrsdrnitt von 1 bis 1,7 sehr gut,

bei einem Durdrsdrnitt über 1,7 bis 2,4 gut,

bei einem Durdrsdrnitt über 2,4 bis 3,3 befriedigend,

bei einem Durdrsdrnitt über 3,3 bis 4,0 bestanden.

In Ausnahmefällen kann die Gesamtnote von der erredrneten Gesamtzahl abweid'ren,
wenn der Prüfungsaussdruß im Einvernehmen mit den beteiligten Prüfern dies be-
sdrließt.

(a) Die Prüfung gilt als nidrt bestanden,

a) wenn sidr der Kandidat unerlaubter Hilfen bedient oder eine Täusdrung be-
gangea hat;

b) wenn der Kandidat ohne triftige Gründe zu einem Prüfungstermin nid,t ersdreint
oder nadr Beginn der Prüfung zurüd<triu.

Die für den Rüd<tritt oder die Versäumnis geltend gemadrten Gründe rnüssen
dem Prüfungsaussdruß unverzüglidr sdrriftlid'r angezeigt und glaubhaft gemadrt
werden. Erkennt der Vorsitzende des Prüfungsaussdrusses sie an, so wird ein
neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in
diesem Fall anzuredrnen.

§ 12

§Tiederholung der Dplom-Vorprüfung

(l ) Ist die Prüfung nidrt bestanden (§ 1 1 Abs. 3 und 4), so entscheidet der Prüfungs-
aussdruß, in weldrem Umfange und an weldrem frühesten und spätesten Termin die
Prüfung zu wiederholen ist.

(2) Für die §Tiederholungsprüfung hat der Vorsitzende des Prüfungsaussdrusses einen
Beisitzer zu bestimmen.
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(3) Eine zweite §fiederholung desselben Prüfungsfad'res, desselben Prüfungsab'
sdrnittes oder der ganzen Diplom-Vorprüfung ist nidrt zulässigl).

§ 13

Zeugnis über die Vorprüfung

(l) Uber die bestandene Vorprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die erzielten
Noten und die Gesamtbewertung enthält (Muster 1).

(2) Ist die Vorprüfung nidrt bestanden oder gilt sie als nidrt bestanden, so erteilt der
Vorsitzende dem Kandidaten hierüber einen schriftlidren Besdreid, der audr darüber
Auskunft geben soll, ob, in weldrem Umfang und gegebenenfalls innerhalb weldrer
Frist die Vorprüfung wiederholt werden kann.

§14
Zulassung zur Diplom-Hauptprüfung

(l) Zur Dplom-Haupprüfung wird zugelassen, wer nadr bestandener Dplom-
Vorprüfung mindestens zwei Semester ordnungsgemäß studiert und das Fadrstudium
nadr dem Studienplan abgesd,lossen hat.

(2) Für die Zulassung zur Diplom-Haupprüfung gelten § 5 und § 7 entspredrend.
Dem Antrag auf Zulassung ist audr das Zeugnis über die bestandene Diplom-Vor-
prüfung beizufügen.

§ 15

Anerkennurrg von Studien- und Prüfungsleistungen zur Diplom-Hauptprüfung

(1) Für die Anerkennung von Studienleistungen zur Diplom-Hauptprüfung gilt § 6
entspredrend.

(2) Diplom-Vorprüfungen, die ein Kandidat an deutsdrspradrigen wissensd'raftlidren
Hodrsdrulen in derselben Fadrridrtung bestanden hat, werden anerkannt*).

(3) Vorprüfungen, die ein Kandidat an nidrtdeutsdrspradrigen wissensdraftlidren
l{odrsdrulen in derselben Fadrridrtung bestanden hat, werden anerkannt, sofern
Gleidrwertigkeit besteht. Bei Zweifeln über die Gleid'rwertigkeit ist die Zentralstelle
für ausländisdres Bildungswesen zu hören.

(4) Vorprüfungen, die ein Kandidat an deutsdren oder ausländisdren wissensdraft-
lid-ren Hodrsdrulen in vergleid'rbarer oder benadrbarter Fadrridrtung bestanden hat,
können durdr Entsdreidung des Prüfungsaussdrusses anerkannt werdbn.

r) Wege[ Irbergang von Studenten der Tedtn. Univeßitäten an Ingenieurakademien vgl. RdErl. d. Nds.
KultM v. 8. 10. 1962 (Nds. MBl. S.886)

*) Vgl. RdErl. d. Nds, KultM v. 24. 6. 1963 (Nds. MBl. S. 552) betr. RidrtliEien für die Anerkernung von
Studier- und Prüfungsleistungen in den traturwiss.-te(hn. Faüridrtungen der Hoösdrulen der sowje-
tisdr-besetzten Gebiete.
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§15
Umfang der Diplom-Haupprüfung

Die Dplom-Hauptprüfung besteht aus der Diplomarbeit, Klausurarbeiten und/oder
mündlidren Prüfungen nadr Maßgabe der Besonderen Bestimmungen dieser Prü-
fungsordnung.

§17
Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der Lage ist, ein Problem aus

seiner Fadrridrtung selbständig nadr wissensdraftlidren Methoden zu bearbei.tcn.

(2) Die Diplomarbeit kann voR jedem Lehrstuhlinhaber, von jedem Abteilungsvor-
steher bzw. \Tissensdraftlichen Rat und Professor sowie von jedem habilitierten Mit-
glied des Lehrkörpers, soweit diese Lehrveranstaltungen in der Fadrridrtung ab-
halten, ausgegeben, betreut und bewertet werden.

(3) Die Diplomarbeit darf nur dann in einem Institut außerhalb der Hodrsdrule aus-
geführt werden, wenn sie dort von einem Lehrstuhlinhaber oder von einem Abtei-
lungsvorsteher bzw. riüissensdraftlidren Rat und Professor oder einem habilitierten
Mitglied des Lehrkörpers betreut werden kann.

(a) Die Ausgabe einer Diplomarbeit ist dem Vorsitzenden des Prüfungsaussdrusses
durdr den Aufgabensteller anzuzeigen.

(5) Auf besonderen Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsaussdrusses dafür, daß
ein Kandidat zum vorgesehenen Zeitpunkt das Thema einer Dplomarbeit erhält.

(6) Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Arbeit soll in der Regel
6 Monate nid-rt übersdrreiten. In Ausnahmefällen kann die Bearbeitungsfrist vom
Vorsitzenden des Prüfungsaussdrusses nadr Maflgabe der Besonderen Bestimmungen
dieser Prüfungsordnung verlängert werden.

(7) Die Diplomarbeit ist mit einer Erklärung des Kandidaten zu versehen, daß er die
Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt hat.

§ l8
Aufnahme und Bewertung der Dplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß beim Vorsitzenden des Prüfungsaussdrusses ab-
zuliefern.

(2) Sie ist von dem Hod,sdrullehrer, der die Arbeit ausgegeben hat, zu beurteilen.
Soll die Dplomarbeit mit ,,nidrt ausreidrend" bewertet werden, so ist sie audr von
einem zweiten Gutadrter zu beurteilen. Bei nidrt übereinstimmender Beurteilung
entsd,eidet der Prüfungsaussd'ruß über die endgültige Bewertung.

§19
Klausurarbeiten, mündlid're Diplom-Hauptprüfung

Für die Klausurarbeiten und die mündlidre Diplom-Haupprüfung gelten § 8 Abs. 3,

§ 9 und § l0 entspred'rend.
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§20
Zusatzlädrer

(1) Der Kandidat kann sidr in weiteren als den vorgesdrriebenen Fädrern einer
Prüf un g unterzi eh en (Zus atzfä dter).

(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fädrern wird auf Antrag des Kandidaten in
das Zeugnis aufgenommen, jedodr bei der Festsetzung der Gesamtnote nidrt mit
einbezogen. Der Antrag muß unverzüglidr nadr Bekanntwerden des Prüfungsergeb-
nisses gestellt werden.

§21
Bewertung der leistungen in der Dplom-Hauptprüfung

(1) Für die Bewertung der Leistungen in der Diplom-Hauptprüfung gilt § 11 ent-
spredrend.

(2) Bei überragenden Leistungen kann das Gesamturteil ,.mit Auszeidrnung be-
standen" erteilt werden.

§22
§Tiederholung der Dplom-Hauptprüfung

(1) Ist die Diplomarbeit mit der Note ,,nidrt arlsreidrend" bewertet worden, so ist
dem Kandidaten auf Antrag ein neues Thema zu stellen. § 17 und § I 8 Abs. 1 gelten
entspredrend. Die zweite Diplomarbeit ist von dem Hodrsdrullehrer, der die Arbeit
ausgegeben hat, und von einem zweiten vom Vorsitzenden d6s Prüfungsaussdrusses
zu bestimmenden Gutadrter zu beurteilen. §/ird audr die zweite Diplomarbeit mit
,,nidrt ausreidrend" bewertet, so ist die Diplom-Hauptprüfung endgültig nidrt be-
standen. Eine zweite §Tiederholung der Diplomarbeit ist ausgesdrlossen.

(2) Für die erste§Tiederholung der mündlidren Dplom-Hauptprüfung nebst etwaiger
Klausurarbeiten findet § 1 2 Abs. I und 2 entspredrende Anwendung.

(3) Eine zweite §triederholung der mündlidren Dplom-Hauptprüfung neb,st etwaiger
Klausurarbeiten ist - ganz oder teilweise - nur mit Genehrnigung des Kultus-
ministers zulässig. Für die zweite §Tiedefiolung der mündlidren Diplom-Haupt-
prüfung ist ebenfalls ein Beisitzer vom Vorsitzenden des Prüfungsaussdrusses zu
bestimm,en.

§23
Zeugnis

Hat der Kandidat die Diplom-Hauptprüfung bestanden, so erhält er über die Er-
gebnisse ein Zeugnis (Muster 2). S t a gilt entspredrend.

§24
Diplom

Gleidrzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein Diplom ausgehändigt
(Muster 3). Darin wird die Verleihung des akademisdren Diplomgrades beurkundet.
Als Datum des Diploms ist der Tag anzugeben, an dem alle Prüfungsleistungen
erfüllt sind.
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§25
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Dplom-Hauptpräfung

Stellt sid, nadrtraglidr heraus, daß unedäßlidre Voraussetzungen ftir die Zulassung
zur Diplom-Vorprüfung oder zur Diplom-Haupprüfung nidrt erfüllt waren oder
daß sidr der Kandidat bei dieser Prüfung unerlaubter Hilfen bedient oder eine

Täusdrung begangen hat, so erklärt der Prüfungsaussdruß die Prüfung für nidrt be-
standen und das betreffende Zeugnis für ungültig. Ein bereits ausgehändigtes Zeugnis
hat der Kandidat zurüd<zugeben.

§26
Aberkennung des Diplomgrades

De Entziehung des akademisdren Diplomgrades ridrtet sidr nadr dem Gesetz über
die Fährung akademisdrer Grade vom 7. 6. 1939 (Nds. GVBI. Sb. II S. 23) nebst
Durdrf tihrun gsbestimmun gen.

§27
Prüfungsgebühren

Für die Höhe der Prüfungsgebühren gelten die hierzu erlassenen Besonderen Be-
stirnmungen*).

II. Besondere Bestimmungen

§1
Dplomprüfungen der Fadrridrtung Vermessungswesen

Die Diplomprüfung sdrließt das Studium naö den von der Tedrnisdren Hodrsdrule
l{annover aufgestellten Studienplänen der Fadrrid'rtung Vermessungswesen ab.

§2
Gliederung des Studiums

(1) Vor der Aufnahme des Studiums hat der Bewerber nadrzuweisen, daß er sedrs
Monate bei behördlidren Vermessungsstellen, die von einem zum höheren vermes-
sungstedrnisdren Verwaltungsdienst befähigten Beamten geleitet werden, oder bei
CIffentlidr bestellten Vermessungsingenieuren mit Vermessungsarbeiten praktisdr
besüäftigt gewesen ist. Uber Ausnahmen entsdreidet der Leiter des Praktikanten-
amtes.

(2) Das Grundstudium umfaßt die für das Studium des Vermessungswesens erforder-
lidren Grundlagen, dauert mindestens 4 Semester und wird mit der Diplom-Vor-
prüfung abgesdrlossen.

') Zw Zeit gilt das Verwaltugskostengesetz vom 7. 5. 1962 (Nds. GVBI. S. {3) i! Verbindug mit der
Cebührenordnung für die wissensöaftlidren Hodrsöulen vom 20. 8, t96,1 (Nd§. GVBI. S. l?f). Da-
naö beträgt die Gebühr für die Vorprüfung 40 DM und für die Hauptprüfung 80 DM. Das gleiche
gilt für die Wiederholungsprüfungen, Wiederholt der Kandidat nur einzelne Präfurgsfäöer, so be-
trägt die Gebühr 50 v. H. des vollen Satzes für WiederholuDgsprüfungen.
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(3) Das Fadrstudium umfaßt die geodätisdren Kernfädrer (siehe § 6 Abs. 4 Nrn. t
bis 5) sowie die Ergänzungsfädrer aus dem Tätigkeitsbereidr eines Diplom-lngenieurs
der Fadrridrtung Vermessungswesen (siehe § 6 Abs. 4 Nrn. 6 bis 8 dieser Besonderen
Bestimmungen) und dauert mindestens 4 Semester, von denen 2 nadr bestandener
Dplom-Vorprüfung liegen müssen. Es wird mit der Diplom-Hauptprüfung abge-
sdrlossen.

§3
Vorsitzender der Prüfungsaussdrüsse

(1 ) Vorsitzender der Prüfungsaussdrüsse ist der Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine
Vermessungskunde oder sein von ihm bestellter Vertreter.

(2) Der Vorsitzende kann einen Beobadrter des Niedersäd'rsisdren Ministers des
Innern als des für das Vermessungswesen zuständigen Fadtministers zu den Prü.
fungen einladen.

§4
Ubungsordnung

(l) Die Prüfungsaussdrüsse stellen eine Ubungsordnung auf, in der zu regeln ist,
weldre Nadrweise über eine erfolgreidre Teilnahme an tlbungen, Praktika und
Exkursionen für die Zulassung zur Vor- und Hauptprüfung erforderlidt sind (vgl.
§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und § 14 Abs. 2 Satz 1 der Allgemeinen Bestimmungen), und ver-
öffentlidren sie durdr Ansdrlag.
(2) Die Ubungsordnung kann die Zulassung zu weiterführenden Ubungen von der
ordnungsmäßigen Bearbeitung voraufgegangener Ubungen abhängig madren.
(3) Die Ubungsordnung regelt audr die Anredrnung von Ubungsleistungen, die an
anderen wissensdraftlidren Hodlsdrulen oder Ingenieursdrulen erbradrt worden sind.

§5
Diplom-Vorprüfung

(1) Die Dplom-Vorprüfung kann frühestens nad'l dem 4. Studiensemester vollstän-
dig abgelegt werden.

(2) Soweit die Kandidaten das Grundstudium ungeteilt an der Tedmisdren Hodr-
sdrule Hannover absolvieren, können sie die Vorprüfung in drei Teilprüfungen
A bis C:

A nadr dem 2. Studiensemester,

B nadr dern 3. Studiensemesterr

C frühestens nadr dem 4. Studiensemester

ablegen.

Soweit sidr der Student ftir die Teilprüfungen A oder B nidrt zu den vorgesehenen
Terminen meldet, werden diese Prüfungsfädrer in den Sdrlußtermin C der Vorprüfung
einbezogen.
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(3) Die Diplom-Vorprüfung umfaßt fünf Fäd'rer in folgenden Prüfungsabsdrnitten'

l. Mathematik A

2. Bodenkunde B

mit drei Prüfungsgegenständen :

a) Geologie und Geomorphologie,

b) Kulturtedrnisd, e Bodenkunde,

c) KulturtedrnisdreBotanik,

3. Redrts- und Volkswirtsdraftslehre B

mit drei Prüfungsgegenständen :

a) BürgerlidresRed-rt,

b) Staats- und Verwaltungslehre,

c) Volkswirtsdraftslehre,

4. Physik C
mit zwei Prüfungsgegenständen :

a) Physik,

b) MathematisdrePhysik
(2. B. Medranik, Himmelsmedranik),

5. Vermessungskunde C.

(4) Die Prüfung wird nadr \Zahl des Prüfers einheitlidl s&riftlidl oder mündlidr oder
audr sd,riftlidr und mündlidr vorgenommen. Die Ergebnisse aus sdrriftlidrer und
mündlidrer Prüfung desselben Fadres werden zu einer Note zusammengezoge-n.

(-§) Für den einzelnen Prüfungsgegenstand kann nötigenfalls ein besonderer Prüfer
bestellt werden. In diensem Falle ergibt sidr die Note für das Prüfungsfadr aus dem
Mittel der Einzelnoten. Mündlidre Prüfungen über einzelne Prüfungsgegenstände
sollen in der Regel 15 Minuten nidrt übersdrreiten.

(6) Für die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung haben die Prüfungsnoten der
Fädrer 1 bis 5 einfadres, die Mittetnote aller Ubungen in Prüfungsfädrern hat dop-
peltes Gewidrt.

§6
Diplom-Hauptprüfung

(1) Die Meldung zur Diplom-Hauptprüfung ist frühestens nadr dem 8. Studien-
semester möglidr.

(2) Die Bearbeitung der Diplomarbeit, deren Thema aus einem der in Absatz 4 ge-
nannten Prüfungsfäd,ei zu entnehmen ist, ist in der Regel auf drei Monate -hödrstens sedrs Monate - zu bemesien. Eine Verlängerung der im Einzelfall gesetz-
ten Frist ist um hödtstens drei Monate möglidr. Die Diplomarbeit kann vor, nadr oder
während der übrigen Diplom-Hauptprüfung angefertigt werden.
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(3) Der übrige Teil der Dplom-Hauptprüfung kann in zwei Teilen abgelegt werden.
Der erste Teil muß mindestens drei Fädrer (nadr §7ahl des Kandidaten) umfassen.
Diese Teilung der Hauptprüfung ist jedodr nur bis zu einem halben Jahr nadr Vor-
liegen der Zulassungsvoraussetzungen des § 14 Abs. 1 der Allgemeinen Bestimm,un-
gen möglidr.

(4) Die übr,ige-Dplom-Hauptprüfung umfaßt adrt Fädrer,

Landesvermessung und Karto graphie
1. Vermessungskunde

mit zwei Prüfungs gggenständen :

a) Festpunktfelder und Feinabsted<ungen,

b) Stred<enmessung mit physikalisdren Mitteh,

2. Photogrammetrie,

3. Ausgleidrsredurung (eins&ließlidr Grundzügeder mathematisdren Statistik),

4. Mathematisdre Geodäsie
(Beredrnungen und Abbildungen der Landesvermessung),

5. Kartographie
mit drei Prüfungsgegenständen:

a) Topographie und Kartographie,

b) Kartographisdre Netzenrwürfe,
c) Amdidre Kartenwerke und Reproduktionstedrnik,

Ergän z:ongsfächer
6. Physikalisd're und Astronomisdre Geodäsie mit vier Prüfungsgegenständen:

a) Erdmessung,

b) Geographisdre Ortsbestimmung,

c) Praktisd're Geophysik,

d) Satellitengeodäsie,

7. Ingenieurbaukunde und §[asserwirtsdraft mit vier Prüfungsgegenständen :

a) Allgemeine Ingenieurbaukunde,

b) Straßenbau- undVerkehrswesen,

c) Landwirtsdraftlidrer \(asserbau,
d) Gewässertunde und Hydraulik,

8. Planung und Bodenordnung mit fünf Prüfungsgegenständen:

a) Boden- und Grundbudredrt,
b) Offentlidres Vermessungswesen einsdrl. Liegensdraftskataster,
c) Llindlidre Planung

(Flurbereinigung, Siedlung, Dorferneuerung),
d) Städtebauliöe Ordnung und Landesplantmg,
e) Sdlätzungswesen

(Bewertung landwirtsdrafdidrer und städtisdter Grundstüd<e).
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(5) § 5 Abs. 4 bis 6 ftndet entspredrende Anwendung mit
Note der Diplomarbeit doppeltes Gewidrt hat.

(6) Für eine §Tiederholung der Diplorn-Hauptprüfung
wendung. Der Prüfungsaussdruß entsdreidet erst nach

Durchgang über den Umfang der §Tiederholung.

der Maßgabe, daß audr die

ftndet Absatz 3 keine An-
dem vollständigen ersten

§7
Diplom-Hauptprtifung mit anderen Ergänzungsfädrern

(t) Auf begründeten Antrag des Studenten können Studium und Prüfung für ein
bis hödrstens zwei der Fäd'rer 6 bis 8 der Diplom-Hauptprüfung erlassen und durdr
gleid'rgewidrtige Studienfädrer und Prüfungen - audr im Bereidr anderer Fakultäten

- ersetzt werden.

(2) Der Antrag ist mit Beginn des Fadrstudiums beim Diplomprüfungsaussdruß für
das Vermessungswesen einzureidren und muß einen vollständigen Studienvorsdrlag
enthalten. Der Diplomprüfungsaussd,uß entsdreidet über den Antrag im Einver-
nehmen mit den beteiligten Prüfungsaussdrüssen der anderen Fakultäten. Der Ent-
sdreid kann den vorgesd-rlagenen Studienplan abändern und erweitern, wenn er damit
sinnvoller gestaltet und Gleidrwertigkeit ereidrt wird.

III. Inkrafttreten, Ubergangsbestimmungen

Dese Prüfungsordnung tritt mit ihrer Veröffentlidrung im Niedersäduisdren
Ministerialblatt in Kraft. Studenten, die vor dem §?'intersemester 1965166 das Stu-
dium des Vermessungswesens begonnen haben, können auf Antrag die Diplom-Vor-
prüfung nodr nadr den Bestimmungen des Bezugserlasses ablegen. Das gleidre gilt
hinsidltli& der Dplom-Hauptprüfung für Studenten, die vor dem lVintersemester

1965166 das Fadrstudium begonnen haben.
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Muster I

Te&nisdre Hodrsdrule Hannover

Diplom - Ingenieur -Vorprüfu ng ftir Studierende des Vermessungswesens

Prüfungszeugnis

De/Die Studierende des Verrnessungswesens

hat sidr in .......................... ..... gemäß der Prüfungsordnung vo'm

.....:......... (Nds. MBl. S. .. .. ..) der Diplom-lngenieur-Vorprüfung unter-

zogen und die Prüfung wie folgtbestanden:

1. Mathematik ...............-.........

2. Bodenkunde

3. Redrts- und Volkswirtsdraftslehre ...............'............

5. Vermessungskunde

Mittelnote aller tlbungen in Prüfungsfädrern'.............'..

Dem Prüfling ist das Gesamturteil .......-...... zuerkannt worden'

Hannover, den..'...........-'..... ......... 19............

(Siegel) Der Vorsitzende des Prüfungsaussdlusses

Deses Zeugnis wird erteilt zur Verwendung bei der Diplom-Hauptprüfung.
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Muster 2

Tcünteüc Hoös6slc Hannover

Dlplom-Ingcnicur.Huptprüfung fur Studlcrcn& des Vernessungswcscns

Prüfungszeugnis

De/Die Studierende des Vermessungswesens

hat siö in...............-......-. .-.-....-..r,..-..-.-..-...... gemäß der PrtfungsoJnung vom

----... (Nds. MBl. S. ............) derbipbm-lngenieur-Hauptprüfung unter-

zogen und in den einzelnen Prüfungsfädrern folgende Urteile erhalteo,

Landesvermessun g und Kartographie

2. Photogrammetrie ..........-.--

3. Ausgleidrsredrnung

4. Mathematisdre Geodäsie

5. Kartographie .......-..............-,

Ergänzungsfächer

6. ..........................

8. ...............-.........

Mitdnote aller Ubungen in Präfungsfädrern ..................

Thema der Dplomarbeit ........................

Den Rektor Der Vorsitzende des Präfungsaussdrusses

(Siegel)
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Studierende des Vermessungswesens gemäß der Prüfungsordnung vom

(Nds. MBl. S. ... .) mit dem Gesamturteil

an der Tedrnischen Hochschule Hannover bestanden.

Auf Grund dieser Prüfung wird ihm/ihr hiermit der akademische Grad

Diplom- lngenieur

verliehen.

Hannover, den

Der Rektor

Muster 3

1 9 . .........

Der Dekan der Fakultät für Bauwesen

(Siegel)

4. Rundschreiben an die Ausbildungsleiter betr. Ausbildung und

Prüfung auf dem Gebiet ,,Verwaltung und Recht" v.18.10.1968

Ziel des Vorbereitungsdienstes für den höheren vermessungstedrnisd'ren Verwal-
tungsdienst ist es, verantwortungsbewußte Persönlidrkeiten heranzubildefl, die den
Anforderungen an eine leitende Tätigkeit gewadrsen sind. An den Vorgesetzten
werden neben fadrlidren vor allem hohe mensdrlidre Ansprüdre gestellt. Die Fähig-

keiten zur Mensdrenfi.ihrung sind in gewissem Grade audr erlernbar. Dement-
spredrend ist in das Prüfstoffverzeidrnis der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
im Prüfungsfadr ,,Verwaltung und Redrt" unter Führungsaufgaben der neue Prüf-
stoff ,,Mensdrenführung" aufgenommen worden. Idr bitte Sie, darauf hinzuwirken,
daß besonders im ersten Ausbildungsabsdrnitt die Probleme und Grundsätze der
Mensdrenführung dem Referendar in besonderen Vorträgen oder begleitend zur
Ausbildung deutlidr gemadrt und nahegebradrt werden. Die Heren Unterridrts-
leiter der Unterweisungsgemeinsi*raften für Vermessungsreferendare bitte idr dar-
über hinaus, &e Grundsätze der Mensdrenführung in den Unterweisungsgemein-
sdraften zu behandeln. Uteratur zu diesem Thema ftnden Sie in den Nadrridrten der
Vermessungs- und Katasterverwaltung 1955 Heft I Seite 3, 1957 Seite 70 und 1965
Seite 122 sowie in dem Mitteilungsblatt des Oberprüfungsamtes 1967 Seite 152.
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Da die leitenden Vermessungsbeamten sidr in ihrem späteren Aufgabengebiet in
wesentlidrem Umfange mit Verwaltungsangelegenheiten zu befassen haben, bitte ldr
ferner aus gegebenem Anlaß die Referendare hierauf aufmerksam zu madten und ihr
Interesse an den Verwaltungsangelegenheiten zu wed<en. Audr der Referendar, der
später nidrt in die Verwaltung eintreten will, wird in leitender Stellung mit ent-
spredrenden Angelegenheiten konfronae*. 7-x den Verwaltungsangelegenheiten
redrnen aus dem Prüfstoffgebiet 5 (Verwaltung und Redrt) besonders die Prüfstoffe
,,Verwaltungsredrt", ,,Personal- und Sozialredtt", ,,Haushalts-, Kassen- und Redr.
nungswesefl" sowie ,,Grundsätze der Organisation in Verwaltung und §üirtsdtaft".
Der Aussdruß für Haushalt und Finanzen des Niedersädrsisdren Landtags hat wieder-
holt auf Grund von Bemerkungen des Landesredrnungshofs gefordertfdaß audr die
Beamten der tedrnisdren Verwaltungszweige die erfordedidren Kenntnisse der all-
gemeinen Verwaltungsvorsd'rriften und der allgemeinen beamtenredrtlidren Vor-
sd'rriften erlangen und behalten.
rtr(er es im Vorbereitungsdienst auf diesen Ausbildungsgebieten und beim Verwal-
tungslehrgang an dem notwendigen Interesse und Fleiß fehlen läßt und keine aus-

reidrenden Kenntnisse erwirbt, ist in der Regel als Leiter einer Dienststelle kaum
geeignet. Idr bitte, in den Beurteilungen über die Vermessungsreferendare während
des Vorbereitungsdienstes auf Eignung und Befähigung für Verwaltungsangelegen-
heiten einzugehen und den Referendaren mitzuteilen, daß bei Einstellungen als Ver-
messungsassessor die Prüfungsleistungen auf dem Gebiete ,,Verwaltung und Redrt"
und diesbezüglidre Beurteilungen bei der Auswahl nadr Eignung und Befähigung
mitentsd'reidend berüd<sidrtigt werden.

5. Vordrucl<e
(vergl. Fußnote 3 zu Nr. 2, S. 29)

Folgende Vordrucke sind zu benutzen:

Nr. des \/ordrud.r*) Bezeichnung

212.1

2t2.11

212.2

212.3

212.31

Besdräfti gun gsnadrweis des

Verm essu n gsref erendars

Bes dräfti gun gsnachweis de s

Vermessun gsreferendars

Ubersidrt tiber den Vorbereitungsdienst
des Vermessun gsreferendars

Antrag auf Zulassung zur
zweiten (Großen) Staatsprüfung

Sdrreiben an das Oberprüfungsamt
betr. Zulassung

Titel

Einlagel)

Briefblatt

t) nadr dem Vordru&verzeidrnis der Nieders. Vermessungs- und Katasterverwaltung
r) nidrt abgedruckt, da die Einlage mit der Rü&seite des Titels (212.1) übereinstimmt.
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Beschäft i g u ngsnachwei s
(§t g Abs. 1 VermRef AH/O)

des

Vermeds u n gsreferendars

Einstellungs- und Ausbildungsbehörde
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AmbflHtlrtgsdauer
rut/bb

AustliUunge-
absdrnitt A#ultgesbh urd Tütbldtqt

Beocleinfiurq der
AusbiHurqcstcllen

urd der
ArdiHurqsbd$rle

1 2 3 4
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Übersicht über den \brbereitungsdienst
(§13 Abs. 2 VermRef Anrt3)

des

Vermessu ngsrefu rend ars

Auf den Vorbereitungsdienst von zwei Jahren und sechs Monaten sind drei Monate praktischer Tätigkeit

und Monate Wochen förderlicher Zeit angerechnet worden.

oj
P

: Xla*-roankreuzen

Vor- und Zuname des Vermessungsrelerendars

Geburtstag, Geburtsort und Kreis

Tag der EheschlieBung Anahl der Kinder
ledig veilpiratet geschieden wryrrnnn
Beruf des Vaters

Hochschulprttlung (Diplom-Hauptprtifung) ftlr §tudierende dee Verrnes§ungswossns bestanden am

Technische HochechulelUniversität Prädikat

Einstellunge- und AusbiHungsbehorde

Tag des Dienstantritts Vorauseichtliches Ende des Vorbsreitungsdienstes

Vertiefte Ausbildung
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W 'ArsbiHwgnüelan tfunUOungodeuer

Yon I uir l*"-
gern€rtrr(qsn

1 2 3 4
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Antrag auf Zulassung

zur zweiten (Großen) StaatsprÜfung

für den höheren technischen Venraltungsdienst

in der Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen

(höherer vermessungstechnischer Venraltungsdienst)

- § 21 Abs.1 VermRef APVO -

Vor- und Zuname

geboren am

Geburtsort und Kreis

Wohnungsanschrift (Anderungen sind sofort mitzuteilen)

Hiermit bitte ich um Zulassung zur erstmaligen*) - wiederholten') - Ablegung

der zweiten (GroBen) Staatspnifung.

Vertiefte Ausbildung

o
3
N
,§

cr ') ruicntzutrlfienoes streichen
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üluabiHun$rFSdcf

An das
Oberprufungsamt ftlr die höheren technischen
Verwaltungsbeamten

6 Frankf urt (Main)

Unterlindau 21129

Belrcff:
lbrmessun gsreferend ar

Bezug: §21 Abs.2der \bnrrdnung tlber die Auebildung und Prüfung fär den höhercn tehniechen
Lbnrahungsdienst der Fachrichtung olbrmessungs- und Uegenschaftewssen' im tande Nidereachsen
(\&rmRef AP\i)) v.30.1.1968 (Nds. G\ts|. S. 6).

Hiermit lege ich den .Zu lassu ngsantrag des Vermessungsreferendars

beigeftlgt sind:
1) Hefte mit Personalakten und Beurteilungen

2) Übereicht tlber den Vorbercitungsdienst

3) Beschäft igungsnachweis

4) Zurei übungearhiten mit Beurteilungen

lch halte den Referendar auf Grund der während des Vorbereitungsdienstes erteilten
Beurteilungen und nach meiner eigenen Kenntnis für vorbeieitet ünd befunrorte seinen
Antrag auf Zulassung zur areiten (GruBen) §taatsprüfung.

Die häusliche Prufungsarbeit soll in der Zeit vom bis
angefertigt werden. lch bitte daher, mir die Aufgabe so zeitig zuzustellen, daB sie dem
Refercndar am ausgehändigt werden kann.

5)

6)

7l

e
3

'§P
I
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